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Ständerat
Wintersession 2025

Bundesgesetz  
über das Entlastungs-  
paket 2027 für den  
Bundeshaushalt

vom …

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des 
Bundesrates vom 19. September 
20251,
beschliesst:

1		 BBl 2025 3067
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

I

Die nachstehenden Erlasse werden 
wie folgt geändert:

1. Ausländer- und Integrations-
gesetz vom 16. Dezember 20052   

2		 SR 142.20

I

1. ...

(Stand am 1. August.2025)

Art. 58	 Finanzielle Beiträge Art. 58 Siehe Massnahme 37 auf der  
Finanzplanfahne1 Der Bund gewährt für die Integrati-

on finanzielle Beiträge nach den 
Absätzen 2 und 3. Diese Beiträge 
ergänzen die von den Kantonen für 
die Integration getätigten finanziellen 
Aufwendungen.
2 Die Beiträge für vorläufig aufge-
nommene Personen, anerkannte 
Flüchtlinge und Schutzbedürftige mit 
Aufenthaltsbewilligung, für welche 
der Bund den Kantonen die Sozialhil-
fekosten nach Artikel 87 des vorlie-
genden Gesetzes und nach den 
Artikeln 88 und 89 AsylG vergütet, 
werden den Kantonen als Integrati-
onspauschalen oder durch Finanzie-
rung von kantonalen Integrationspro-
grammen gewährt. Sie können von 
der Erreichung sozialpolitischer Ziele 
abhängig gemacht und auf bestimm-
te Gruppen eingeschränkt werden.

2 Die Beiträge für vorläufig aufgenom-
mene Personen und anerkannte 
Flüchtlinge, für welche der Bund den 
Kantonen die Sozialhilfekosten nach 
Artikel 87 des vorliegenden Gesetzes 
und nach den Artikeln 88 und 89 
AsylG vergütet, sowie die Beiträge 
für Schutzbedürftige mit Aufenthalts-
bewilligung werden den Kantonen ... 
 
 
 
 
 

(siehe Art. 87 Abs. 3 und Ziff. 2. 
AsylG Art. 88 Abs. 2 zweiter Satz 
sowie 3 erster Satz)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3 Die übrigen Beiträge werden zur 
Finanzierung von kantonalen Integra-
tionsprogrammen sowie von Pro-
grammen und Projekten von nationa-
ler Bedeutung gewährt, die der 
Förderung der Integration von Aus-
länderinnen und Ausländern, unab-
hängig von ihrem Status, dienen. Die 
Koordination und die Durchführung 
von Programm- und Projekttätigkei-
ten kann Dritten übertragen werden.
4 Der Bundesrat legt die Höhe der 
vom Bund nach den Absätzen 2 und 
3 geleisteten Beiträge fest.
5 Der Bundesrat bezeichnet in Ab-
sprache mit den Kantonen die Förde-
rungsbereiche und regelt die Einzel-
heiten des Verfahrens nach den 
Absätzen 2 und 3.

(Fassung gemäss Änderung vom 
26.09.2025, siehe BBl 2025 2902; 
noch nicht in Kraft:

Art. 64abisArt. 64abis	 Beschwerdeverfahren 
im Rahmen der Dub‑
lin‑Assoziierungsab‑
kommen

Zusätzliche Massnahme der FK-S, 
die nicht Teil der Botschaft ist.

¹ Eine Beschwerde gegen einen 
Wegweisungsentscheid nach Artikel 
64a Absatz 1 ist innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach der Eröffnung der 
Wegweisungsverfügung einzurei‑
chen.
2 Die Beschwerdegründe richten sich 
nach Artikel 43 Absatz 1 der Verord‑
nung (EU) 2024/1351.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3 Die Beschwerde hat keine aufschie‑
bende Wirkung. Die Ausländerin oder 
der Ausländer kann innerhalb der 
Beschwerdefrist die Gewährung der 
aufschiebenden Wirkung beantragen. 
Wird diese innerhalb von fünf Arbeits‑
tagen nach Eingang des Antrages 
nicht gewährt, so kann die Wegwei‑
sung vollzogen werden.
4 Beschwerden gegen einen Wegwei‑
sungsentscheid nach Artikel 64a 
werden vom Bundesverwaltungsge‑
richt innerhalb von 20 Tagen ent‑
schieden.
5 Offensichtlich begründete oder 
unbegründete Beschwerden werden 
durch die Einzelrichterin oder den 
Einzelrichter mit Zustimmung eines 
zweiten Richters oder einer zweiten 
Richterin innerhalb von fünf Arbeits‑
tagen nach Eingang der Beschwerde 
oder nach dem Entscheid über die 
Erteilung der aufschiebenden Wir‑
kung entschieden, wenn eine solche 
beantragt wurde. Auf die Durchfüh‑
rung des Schriftenwechsels kann 
verzichtet werden. Die Beschwerde‑
entscheide werden nur summarisch 
begründet.

5bis Auf die Erhebung eines Kosten-
vorschusses nach Artikel 63 Absatz 4 
VwVG wird verzichtet, ausser eine 
Beschwerde ist von vornherein aus-
sichtslos.
(siehe Ziff. 2. AsylG Art. 104)

6 Der Kanton zieht für das Beschwer‑
deverfahren nötigenfalls eine Dolmet‑
scherin oder einen Dolmetscher bei.)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 87 Abs. 3 

3 Die Pauschalen nach Absatz 1 
Buchstaben a und b werden während 
längstens fünf Jahren nach der Ein-
reise ausgerichtet. 
 
 

Art. 87	 Bundesbeiträge Siehe Massnahme 37 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 87
1 Der Bund zahlt den Kantonen für:
a.	 jede vorläufig aufgenommene 

Person eine Pauschale nach den 
Artikeln 88 Absätze 1 und 2 und 
89 des AsylG;

b.	 jeden vorläufig aufgenommenen 
Flüchtling und jede staatenlose 
Person nach Artikel 31 Absatz 2 
eine Pauschale nach den Artikeln 
88 Absatz 3 und 89 AsylG;

c.	 Personen, deren vorläufige Auf-
nahme rechtskräftig aufgehoben 
wurde, die Pauschale nach Artikel 
88 Absatz 4 AsylG, sofern diese 
nicht bereits in einem früheren 
Zeitpunkt ausgerichtet worden ist;

d.	 jede staatenlose Person nach 
Artikel 31 Absatz 1 und jede staa-
tenlose Person, die mit einer 
rechtskräftigen Landesverwei-
sung nach Artikel 66a oder 66abis 
StGB oder Artikel 49a oder 49abis 
MStG oder mit einer rechtskräfti-
gen Ausweisung nach Artikel 68 
des vorliegenden Gesetzes be-
legt ist, eine Pauschale nach den 
Artikeln 88 Absatz 3 und 89 
AsylG.

2 Die Übernahme der Ausreisekosten 
und die Ausrichtung von Rückkehrhil-
fe richten sich nach den Artikeln 92 
und 93 AsylG.
3 Die Pauschalen nach Absatz 1 
Buchstaben a und b werden während 
längstens sieben Jahren nach der 
Einreise ausgerichtet.

 
 
 

(siehe Art. 58 Abs. 2,...)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

4 Die Pauschale nach Absatz 1 Buch-
stabe d wird während längstens fünf 
Jahren nach der Anerkennung der 
Staatenlosigkeit ausgerichtet.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

2. Asylgesetz vom 26. Juni 
19983 

Art. 88 Abs. 2 zweiter Satz sowie 3 
erster Satz 

2 …   
 
 
 
 
 
 
 ... Sie werden während der gesam-
ten Dauer des Asylverfahrens oder 
während längstens fünf Jahren nach 
der Einreichung des Gesuches um 
vorübergehenden Schutz ausgerich-
tet.
3 Die Pauschalen für Flüchtlinge mit 
Aufenthaltsbewilligung und für 
Flüchtlinge mit einer rechtskräftigen 
Landesverweisung nach Artikel 
66a oder 66abis StGB4 oder Artikel 
49a oder 49abis MStG5 oder mit einer 
rechtskräftigen Ausweisung nach 
Artikel 68 AIG6 decken namentlich 
die Kosten für die Sozialhilfe und 
enthalten zudem einen Beitrag an die 
Betreuungs- und Verwaltungskosten. 
… 
 
 

3		 SR 142.31
4		 SR 311.0
5		 SR 321.0
6		 SR 142.20

2. ...

(Stand am 1. April 2025)

Siehe Massnahme 37 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 88	 Pauschalabgeltung Art. 88

1 Der Bund gilt den Kantonen die 
Kosten aus dem Vollzug dieses Ge-
setzes mit Pauschalen ab. Diese 
enthalten nicht die Beiträge nach den 
Artikeln 91–93b.
2 Die Pauschalen für asylsuchende 
und schutzbedürftige Personen ohne 
Aufenthaltsbewilligung decken na-
mentlich die Kosten für die Sozialhilfe 
sowie die obligatorische Krankenpfle-
geversicherung und enthalten zudem 
einen Beitrag an die Betreuungskos-
ten.

3 Die Pauschalen für Flüchtlinge und 
schutzbedürftige Personen mit Auf-
enthaltsbewilligung und für Flüchtlin-
ge mit einer rechtskräftigen Landes-
verweisung nach Artikel 66a oder 
66abis StGB oder Artikel 49a oder 
49abis MStG oder mit einer rechtskräf-
tigen Ausweisung nach Artikel 68 AIG 
decken namentlich die Kosten für die 
Sozialhilfe und enthalten zudem 
einen Beitrag an die Betreuungs- und 
Verwaltungskosten. Sie werden 
längstens während fünf Jahren nach 
Einreichung des Asylgesuchs ausge-
richtet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(siehe Ziff. 1. AIG Art. 58 Abs. 2, ...)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3bis Der Bund kann für Personen, die 
im Rahmen einer Asylgewährung für 
Flüchtlingsgruppen nach Artikel 56 in 
der Schweiz aufgenommen werden, 
die Pauschale nach Absatz 3 länger 
als fünf Jahre ausrichten, namentlich 
wenn diese Personen bei ihrer Ein-
reise behindert oder betagt sind.
4 Die Pauschalen für Personen, die 
nach Artikel 82 nur Anspruch auf 
Nothilfe haben, sind eine Entschädi-
gung für die Gewährung der Nothilfe.
5 ...

Art. 104 Zusätzliche Massnahme der FK-S, 
die nicht Teil der Botschaft ist.Auf die Erhebung eines Kostenvor-

schusses nach Artikel 63 Absatz 4 
VwVG wird verzichtet, ausser eine 
Beschwerde ist von vornherein aus-
sichtslos.
(siehe Ziff. 1. AIG Art. 64abis Abs. 5bis)

Art. 111b	 Wiedererwägung Art. 111b Zusätzliche Massnahme der FK-S, 
die nicht Teil der Botschaft ist.10 Das SEM schreibt Wiedererwä-

gungsgesuche, die innerhalb von 
sechs Monaten ab Rechtskraft des 
Asyl- und Wegweisungsentscheides 
oder der rechtskräftigen Ablehnung 
eines Wiedererwägungs- oder Mehr-
fachgesuches eingereicht werden, 
formlos ab, ausser es liegen neue 
erhebliche Tatsachen oder Beweis-
mittel vor.

1 Das Wiedererwägungsgesuch ist 
dem SEM innert 30 Tagen nach Ent-
deckung des Wiedererwägungsgrun-
des schriftlich und begründet einzu-
reichen. Es findet keine Vorbereitun- 
gsphase statt.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

2 Nichteintretensentscheide sind in 
der Regel innerhalb von fünf Arbeits-
tagen nach der Einreichung eines 
Wiedererwägungsgesuches zu tref-
fen. In den übrigen Fällen sind Ent-
scheide in der Regel innerhalb von 
zehn Arbeitstagen nach der Gesuch-
stellung zu treffen.
3 Die Einreichung eines Wiederwä-
gungsgesuches hemmt den Vollzug 
nicht. Die für die Behandlung zustän-
dige Behörde kann auf Ersuchen 
wegen einer konkreten Gefährdung 
der gesuchstellenden Person im 
Herkunfts- oder Heimatstaat die 
aufschiebende Wirkung herstellen.
4 Unbegründete oder wiederholt 
gleich begründete Wiedererwägungs-
gesuche werden formlos abgeschrie-
ben.

Art. 111c	 Mehrfachgesuche Art. 111c Zusätzliche Massnahme der FK-S, 
die nicht Teil der Botschaft ist.10 Das SEM schreibt neue Gesuche, 

die innerhalb von sechs Monaten ab 
Rechtskraft des Asyl- und Wegwei-
sungsentscheides oder der rechts-
kräftigen Ablehnung eines Mehrfach- 
oder Wiedererwägungsgesuches 
eingereicht werden, formlos ab, au-
sser es liegen neue begründete Hin-
weise auf eine Verfolgung vor

1 Bei Asylgesuchen, die innert fünf 
Jahren nach Eintritt der Rechtskraft 
des Asyl- und Wegweisungsentschei-
des eingereicht werden, hat die Ein-
gabe schriftlich und begründet zu 
erfolgen. Es findet keine Vorberei-
tungsphase statt. Die Nichteintre-
tensgründe nach Artikel 31a Absätze 
1–3 finden Anwendung.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

2 Unbegründete oder wiederholt 
gleich begründete Mehrfachgesuche 
werden formlos abgeschrieben.

3 Die Einreichung eines Mehrfachge-
suches hemmt den Vollzug nicht. Die 
für die Behandlung zuständige Be-
hörde kann auf Ersuchen wegen 
einer konkreten Gefährdung der 
gesuchstellenden Person im Her-
kunfts- oder Heimatstaat die auf-
schiebende Wirkung herstellen.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3. Parlamentsgesetz vom 
13. Dezember 20027 

Art. 146 Abs. 4

4 Die Botschaft gibt ausserdem einen 
Überblick über die finanziellen Pers-
pektiven. In diesem Überblick werden 
die Legislatur- und die Finanzpla-
nung aufeinander abgestimmt. 
 
 
 

7		 SR 171.10

(Stand am 8. September 2025)

Art. 146	 Legislaturplanung Siehe Massnahme 22 auf der  
Finanzplanfahne1 Zu Beginn der Legislaturperiode 

unterbreitet der Bundesrat der Bun-
desversammlung eine Botschaft über 
die Legislaturplanung und den Ent-
wurf zu einem einfachen Bundesbe-
schluss über die Legislaturplanung.
2 Der einfache Bundesbeschluss 
definiert die politischen Leitlinien und 
die Ziele der Legislaturplanung und 
ordnet diesen die geplanten Erlasse 
der Bundesversammlung sowie wei-
tere Massnahmen zu, welche zur 
Zielerreichung erforderlich sind.
3 In der Botschaft über die Legislatur-
planung werden den Zielen Indikato-
ren zugeordnet, mit denen die Zieler-
reichung überprüft werden kann. Die 
Botschaft enthält auch eine Lageana-
lyse, die sich auf Indikatoren ab-
stützt. Zudem gibt sie einen Über-
blick über alle Erlassentwürfe, die der 
Bundesrat während der Legislaturpe-
riode der Bundesversammlung vor-
zulegen plant (Gesetzgebungspro-
gramm).
4 In der Botschaft wird der Legislatur-
finanzplan dargelegt. Dieser setzt 
den Finanzbedarf für die Legislatur-
periode fest und zeigt auf, wie dieser 
gedeckt werden soll. Die Ziele und 
Massnahmen der Legislaturplanung 
und der Legislaturfinanzplan werden 
sachlich und zeitlich miteinander 
verknüpft.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

4. Bundesgesetz vom 17. März 
20238 über den Einsatz elektro-
nischer Mittel zur Erfüllung von 
Behördenaufgaben 

Art. 17

Aufgehoben

8		 SR 172.019

(Stand am 1. Mai 2025)

Art. 17	 Anschubfinanzierung 
zur Förderung von 
Digitalisierungsprojek-
ten von hohem öffentli-
chen Interesse

Siehe Massnahme 23 auf der  
Finanzplanfahne

1 Der Bund kann einmalige Finanzhil-
fen für Projekte von Organisationen 
des öffentlichen oder privaten Rechts 
vorsehen, soweit diese für die digita-
le Transformation von Gesellschaft 
und Wirtschaft von hohem öffentli-
chen Interesse sind und nicht durch 
andere Förderinstrumente des Bun-
des unterstützt werden.
2 Die mit der Bundesbeteiligung erar-
beiteten Ergebnisse dürfen frei ver-
wendet werden.
3 Der Bundesrat regelt den Umfang 
der Finanzhilfen, die Art der Beiträge 
sowie die vom Empfänger zu erfül-
lenden Anforderungen und zu erbrin-
genden Leistungen.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

5. Opferhilfegesetz vom 
23. März 20079 

Art. 31
Aufgehoben

9		 SR 312.5

(Stand am 1. Januar 2025)

Art. 31	 Ausbildung Siehe Massnahme 38 auf der  
Finanzplanfahne

1 Der Bund gewährt Finanzhilfen zur 
Förderung der Fachausbildung des 
Personals der Beratungsstellen und 
der mit der Opferhilfe Betrauten.

2 Er trägt den besonderen Bedürfnis-
sen bestimmter Opferkategorien 
Rechnung, insbesondere den Bedürf-
nissen minderjähriger Opfer von 
Straftaten gegen die sexuelle Integri-
tät.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

6. Bundesgesetz vom 5. Okto-
ber 198410 über die Leistungen 
des Bundes für den Straf- und 
Massnahmenvollzug 

Art. 10	 Höhe der Beiträge
Der Beitrag beläuft sich auf höchs-
tens 50 Prozent der anerkannten 
Projektkosten, bei bestehenden Ein-
richtungen auf höchstens 50 Prozent 
der projektbedingten Mehrkosten.

10	 SR 341

(Stand am 1. Januar 2018)

Art. 10	 Höhe der Beiträge Siehe Massnahme 32 auf der  
FinanzplanfahneDer Beitrag beläuft sich auf höchs-

tens 80 Prozent der anerkannten 
Projektkosten, bei bestehenden Ein-
richtungen auf höchstens 80 Prozent 
der projektbedingten Mehrkosten.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

7. Berufsbildungsgesetz vom 
13. Dezember 200211

Art. 54 Abs. 2

2 Sie decken höchstens 50 Prozent 
der anrechenbaren Kosten. 
 

11	 SR 412.10

7. ...

(Stand am 1. März 2025)

Art. 54	 Beiträge für Projekte 
zur Entwicklung der 
Berufsbildung und zur 
Qualitätsentwicklung

Siehe Massnahme 30 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 54

Die Beiträge für Projekte zur Entwick-
lung der Berufsbildung nach Artikel 4 
Absatz 1 und die Beiträge für Projek-
te zur Qualitätsentwicklung nach 
Artikel 8 Absatz 2 sind befristet.

2 ...  
                                      ... In begrün-
deten Ausnahmen können bis zu 80 
Prozent gewährt werden.
(siehe Art. 55 Abs. 3bis)
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 55 Abs. 3bis Siehe Massnahme 30 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 55	 Beiträge für besondere 
Leistungen im öffentli-
chen Interesse

Art. 55

1 Als besondere Leistungen im öffent-
lichen Interesse gelten namentlich:
a.	 Massnahmen zur Förderung der 

tatsächlichen Gleichstellung von 
Frau und Mann sowie der Bildung 
und berufsorientierten Weiterbil-
dung von Menschen mit Behinde-
rungen (Art. 3 Bst. c);

b.	 die Information und Dokumentati-
on (Art. 5 Bst. a);

c.	 die Erstellung von Lehrmitteln für 
sprachliche Minderheiten (Art. 5 
Bst. b);

d.	 Massnahmen zur Verbesserung 
der Verständigung und des Aus-
tausches zwischen den Sprach-
gemeinschaften (Art. 6);

e.	 Massnahmen zu Gunsten be-
nachteiligter Regionen und Grup-
pen (Art. 7);

f.	 Massnahmen zur Integration 
Jugendlicher mit schulischen, 
sozialen oder sprachlichen 
Schwierigkeiten in die Berufsbil-
dung (Art. 7);

g.	 Massnahmen zur Förderung des 
Verbleibs im Beruf und des Wie-
dereinstiegs (Art. 32 Abs. 2);

h.	 Massnahmen zur Förderung der 
Koordination, der Transparenz 
und der Qualität des Weiterbil-
dungsangebotes (Art. 32 Abs. 3);

i.	 Förderung anderer Qualifikations-
verfahren (Art. 35);

j.	 Massnahmen, die der Sicherung 
und Erweiterung des Lehrstellen-
angebotes dienen (Art. 1 Abs. 1).
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3bis Die Beiträge decken höchstens 
50 Prozent der anrechenbaren Kos-
ten. 
 

2 Beiträge für Leistungen im öffentli-
chen Interesse werden nur gewährt, 
wenn die Leistungen längerfristig 
angelegt sind und besonderer Förde-
rung bedürfen, damit sie erbracht 
werden.
3 Der Bundesrat kann weitere Leis-
tungen im öffentlichen Interesse 
festlegen, für die Beiträge gewährt 
werden können.

3bis ...  
   
... In begründeten Ausnahmen kön-
nen bis zu 80 Prozent gewährt wer-
den.
(siehe Art. 54 Abs. 2)

4 Der Bundesrat legt die Kriterien für 
die Gewährung der Beiträge fest.
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8. Hochschulförderungs- und 
-koordinationsgesetz vom 
30. September 201112

Art. 2 Abs. 3

3 Für die ETH, die anderen eidgenös-
sischen Institutionen des Hochschul-
bereichs und die pädagogischen 
Hochschulen gilt dieses Gesetz mit 
Ausnahme der Bestimmungen über 
die Grundbeiträge sowie die 
Bauinvestitions- und die Baunut-
zungsbeiträge.

12	 SR 414.20

8. ...

(Stand am 1. Juni 2025)

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 2Art. 2	 Geltungsbereich
1 Dieses Gesetz gilt für die Hoch-
schulen und die anderen Institutionen 
des Hochschulbereichs von Bund 
und Kantonen.
2 Hochschulen im Sinne dieses Ge-
setzes sind:
a.	 die universitären Hochschulen: 

die kantonalen Universitäten und 
die Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen (ETH);

b.	 die Fachhochschulen und die 
pädagogischen Hochschulen.

3 Für die ETH und die anderen eidge-
nössischen Institutionen des Hoch-
schulbereichs gilt dieses Gesetz mit 
Ausnahme der Bestimmungen über 
die Grundbeiträge sowie die 
Bauinvestitions- und die Baunut-
zungsbeiträge.

3 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 12 Abs. 3 Bst. f, Art. 47 
Abs. 1 Bst. c und Abs. 2, Art. 48 Abs. 
3 und 4, 8. Kapitel 5. Abschnitt (Art. 
59–61), Art. 59, Art. 60, Art. 61 und 
Art. 80a)

4 Für die Akkreditierung privater Uni-
versitäten, Fachhochschulen, päda-
gogischer Hochschulen und anderer 
privater Institutionen des Hochschul-
bereichs gelten die Bestimmungen 
des 5. und des 9. Kapitels dieses 
Gesetzes. Für die Teilnahme dieser 
Hochschulen an der Rektorenkonfe-
renz der schweizerischen Hochschu-
len gilt Artikel 19 Absatz 2.
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Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 12 Abs. 3 Bst. f 

3 ...

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 12	 Hochschulrat Art. 12
1 Als Hochschulrat setzt sich die 
Schweizerische Hochschulkonferenz 
zusammen aus:
a.	 dem vom Bundesrat bezeichne-

ten zuständigen Mitglied des 
Bundesrates;

b.	 vierzehn Mitgliedern der Regie-
rungen der Trägerkantone der 
Universitäten, der Fachhochschu-
len und der pädagogischen Hoch-
schulen.

2 Einem Kanton steht nur ein Sitz im 
Hochschulrat zu. Das Hochschulkon-
kordat regelt, wie die Trägerkantone 
im Hochschulrat vertreten sind.
3 Der Hochschulrat behandelt im 
Rahmen dieses Gesetzes Geschäfte, 
welche die Aufgaben der Hochschul-
träger betreffen. Die Zusammenar-
beitsvereinbarung kann ihm folgende 
Zuständigkeiten übertragen:

3 ...

a.	 Erlass von Vorschriften über:
1.	 Studienstufen und deren 

Übergänge, die einheitliche 
Benennung der Titel sowie die 
Durchlässigkeit und Mobilität 
zwischen den und innerhalb 
der universitären Hochschu-
len, der Fachhochschulen und 
der pädagogischen Hoch-
schulen,

2.	 die Gewährleistung der Quali-
tätssicherung und die Akkredi-
tierung auf Antrag des 
Schweizerischen Akkreditie-
rungsrates,

3.	 die Anerkennung von Ab-
schlüssen sowie Verfahren 
zur Anerkennung von Bil-
dungsleistungen,
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f.	 Aufgehoben

4.	 die Weiterbildung in Form von 
einheitlichen Rahmenvor-
schriften;

b.	 Festlegung der Merkmale der 
Hochschultypen;

c.	 Formulierung von Empfehlungen 
für die Mitwirkungsrechte der 
Hochschulangehörigen, insbe-
sondere der Studentinnen und 
Studenten, sowie für die Erhe-
bung von Studiengebühren;

d.	 Formulierung von Empfehlungen 
für die Führung der Bezeichnun-
gen nach Artikel 29;

e.	 Beschluss der gesamtschweizeri-
schen hochschulpolitischen Koor-
dination für den Hochschulbe-
reich und der Aufgabenteilung in 
besonders kostenintensiven Be-
reichen;

f.	 Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

f.	 Entscheid über die Gewährung 
der projektgebundenen Bundes-
beiträge;

g.	 Koordination der allenfalls erfor-
derlichen Beschränkung des 
Zugangs zu einzelnen Studien-
gängen;

h.	 Oberaufsicht über die von ihm 
gewählten Organe;

i.	 weitere Zuständigkeiten, die sich 
aus diesem Gesetz ergeben.
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Art.  47 Abs. 1 Bst. c und 2
1 ...

c.	 Aufgehoben
2 Aufgehoben

Art. 48 Abs. 3 und 4 

Art. 47Art. 47	 Beitragsarten Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne1 ...1 Der Bund richtet im Rahmen der 

bewilligten Kredite zugunsten bei-
tragsberechtigter kantonaler Univer-
sitäten, Fachhochschulen und ande-
rer Institutionen des Hochschul- 
bereichs Finanzhilfen aus in Form 
von:
a.	 Grundbeiträgen;
b.	 Bauinvestitions- und Baunut-

zungsbeiträgen;
c.	 projektgebundenen Beiträgen. c.	 Gemäss geltendem Recht

2 Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

2 Pädagogische Hochschulen können 
nur projektgebundene Beiträge erhal-
ten.
3 Der Bund kann Finanzhilfen in Form 
von Beiträgen an gemeinsame Infra-
struktureinrichtungen der Hochschu-
len und der anderen Institutionen des 
Hochschulbereichs gewähren, wenn 
die Infrastruktureinrichtungen Aufga-
ben von gesamtschweizerischer 
Bedeutung erfüllen. Diese Beiträge 
betragen höchstens 50 Prozent des 
Betriebsaufwandes.

Art. 48	 Kreditbewilligung Art. 48 Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne1 Die Bundesversammlung bestimmt 

die finanziellen Mittel für die Bundes-
beiträge mit mehrjährigen Zahlungs-
rahmen und Verpflichtungskrediten.
2 Sie beschliesst mit einfachem Bun-
desbeschluss je einen Zahlungsrah-
men:
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3 Aufgehoben

4 Die Bundesversammlung be-
schliesst mit einfachem Bundesbe-
schluss einen Verpflichtungskredit für 
die Bauinvestitions- und Baunut-  
zungsbeiträge sowie für die Beiträge 
an gemeinsame Infrastruktureinrich-
tungen der Hochschulen und ande-
ren Institutionen des Hochschulbe-
reichs.
 

a.	 für die Grundbeiträge für die 
kantonalen Universitäten und für 
andere Institutionen des Hoch-
schulbereichs;

b.	 für die Grundbeiträge für die 
Fachhochschulen und für andere 
Institutionen des Hochschulbe-
reichs.

3 Die Zahlungsrahmen müssen so 
bemessen sein, dass die entspre-
chenden jährlichen Zahlungskredite 
die Beitragssätze gewährleisten.

3 Gemäss geltendem Recht

4 Die Bundesversammlung be-
schliesst mit einfachem Bundesbe-
schluss je einen Verpflichtungskredit 
für:

4 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

a.	 die Bauinvestitions- und Baunut-
zungsbeiträge sowie für die Bei-
träge an gemeinsame Infrastruk-
tureinrichtungen der Hochschulen 
und der anderen Institutionen des 
Hochschulbereichs;

b.	 die projektgebundenen Beiträge.
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Art. 50	 Beitragssätze
Der Bund übernimmt vom Gesamtbe-
trag der Referenzkosten:
a.	 höchstens 18,4 Prozent bei den 

kantonalen Universitäten;
b.	 höchstens 27 Prozent bei den 

Fachhochschulen.

Art. 50	 Beitragssätze Art. 50 Siehe Massnahme 26 auf der  
FinanzplanfahneDer Bund übernimmt vom Gesamtbe-

trag der Referenzkosten:
...

a.	 höchstens 20 Prozent bei den 
kantonalen Universitäten;

a.	 20 Prozent bei den kantonalen 
Universitäten;

b.	 30 Prozent bei den Fachhoch-
schulen.

b.	 höchstens 30 Prozent bei den 
Fachhochschulen.
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8. Kapitel 5. Abschnitt  
(Art. 59–61): Aufgehoben 

Art 59

Aufgehoben

5. Abschnitt: Projektgebunde-
ne Beiträge

8. Kapitel 5. Abschnitt  
(Art. 59–61): Gemäss geltendem 
Recht

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 59	 Verwendungszweck 
und Voraussetzungen

Art. 59

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

1 Mehrjährige projektgebundene 
Beiträge können für Aufgaben von 
gesamtschweizerischer hochschulpo-
litischer Bedeutung ausgerichtet 
werden.
2 Aufgaben von gesamtschweizeri-
scher hochschulpolitischer Bedeu-
tung liegen insbesondere vor, wenn 
sie zum Gegenstand haben:
a.	 die Bildung von Kompetenzzent-

ren von nationaler oder regionaler 
Bedeutung, welche von mehreren 
Hochschulen oder anderen Insti-
tutionen des Hochschulbereichs 
gemeinsam getragen werden;

b.	 die Verwirklichung von internatio-
nal herausragenden Program-
men;

c.	 die Profilbildung und die Aufga-
benteilung unter den Hochschu-
len;

d.	 die Förderung der Mehrsprachig-
keit im Bereiche der Landesspra-
chen;
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Art 60

Aufgehoben

e.	 die Förderung der Chancen-
gleichheit und der tatsächlichen 
Gleichstellung von Mann und 
Frau;

f.	 die Förderung der nachhaltigen 
Entwicklung zum Wohle heutiger 
wie auch zukünftiger Generatio-
nen;

g.	 die Förderung der Mitwirkung der 
Studierenden.

3 Die an den Projekten beteiligten 
Kantone, Hochschulen und anderen 
Institutionen des Hochschulbereichs 
haben eine angemessene Eigenleis-
tung zu erbringen.
4 Projektgebundene Beiträge für 
pädagogische Hochschulen setzen 
die Beteiligung mehrerer Fachhoch-
schulen oder universitärer Hochschu-
len voraus.

Art. 60	 Bemessungsgrundla-
gen und Befristung

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 60

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

1 Die projektgebundenen Beiträge 
werden aufgrund der Kosten für Pla-
nung, Aufbau und Betrieb eines Pro-
jektes ausgerichtet.
2 Sie werden befristet ausgerichtet.
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Art 61

Aufgehoben

Einfügen vor dem Gliederungstitel 
des 4. Abschnitts

Art. 80a	 Pflegefinanzierung

Auf Beiträge zur Förderung der Aus-
bildungsabschlüsse in der Pflege an 
den kantonalen Fachhochschulen 
nach Artikel 7 des Bundesgesetzes 
vom 16. Dezember 202213 über die 
Förderung der Ausbildung im Bereich 
der Pflege bleiben nach Inkrafttreten 
der Änderung vom … bis Ende 2032 
die folgenden Bestimmungen nach 
bisherigem Recht anwendbar:

13	 SR 811.22

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 61	 Entscheid und Leis-
tungsvereinbarung

Art. 61

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)

1 Der Hochschulrat entscheidet über 
die Ausrichtung projektgebundener 
Beiträge.
2 Gestützt auf den Entscheid des 
Hochschulrats schliesst das zustän-
dige Departement mit den Begünstig-
ten eine Leistungsvereinbarung ab. 
Darin werden festgelegt:
a.	 die zu erreichenden Ziele;
b.	 die Formen der Ergebniskontrolle;
c.	 die Folgen mangelhafter Zielerrei-

chung.

Siehe Massnahme 27 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 80a

Streichen
(siehe Art. 2 Abs. 3, ...)
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a.	 Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe f;
b.	 Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe c;
c.	 Artikel 48 Absatz 4 Buchstabe b; 
d. 	 die Artikel 59–61.
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9. Bundesgesetz vom 20. Juni 
201414 über die Weiterbildung

Gliederungstitel nach Art. 10

4. Abschnitt: Ressortforschung 
des Bundes 

Art. 11 

Die Ressortforschung des Bundes in 
der Weiterbildung richtet sich nach 
Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a, c 
und d des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 201215 über die Förde-
rung der Forschung und der Innovati-
on.

14	 SR 419.1
15	 SR 420.1

9. ...

(Stand am 1. Januar 2017)

4. Abschnitt: Erforschung und 
Entwicklung der Weiterbildung

Art. 11	 Ressortforschung des 
Bundes

Die Ressortforschung des Bundes in 
der Weiterbildung richtet sich nach 
Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben b–d 
des Bundesgesetzes vom 14. De-
zember 2012 über die Förderung der 
Forschung und der Innovation.

e-parl 08.01.2026 09:20



-  29  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 12 

Aufgehoben 

Siehe Massnahme 29 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 12	 Finanzhilfen an 
Organisationen 
der Weiterbil-
dung

Art. 12

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 16, 6. Abschnitt 
(Art. 17) und Art. 17)

1 Das Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Inno-
vation (SBFI) kann für Infor-
mations- und Koordinations-
aufgaben, für die Qualitäts- 
sicherung und Qualitätsent-
wicklung sowie für die Ent-
wicklung der Weiterbildung im 
Rahmen der bewilligten Kredi-
te Finanzhilfen an Organisatio-
nen der Weiterbildung gewäh-
ren oder mit ihnen Leistungs- 
vereinbarungen abschliessen.
2 Finanzhilfe an eine Organi-
sation der Weiterbildung wird 
nur gewährt, wenn die Organi-
sation:
a.	 gesamtschweizerisch tätig 

ist; und
b.	 nicht gewinnorientiert ist.
3  Der Bundesrat legt weitere 
Kriterien für die Gewährung 
der Finanzhilfen fest.

e-parl 08.01.2026 09:20



-  30  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 16 

Aufgehoben

Siehe Massnahme 29 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 16Art. 16	 Finanzhilfen an 
die Kantone

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 12, ...)

1 Das SBFI kann in Ergänzung 
zu Massnahmen nach der 
Spezialgesetzgebung Finanz-
hilfen an die Kantone für die 
Förderung des Erwerbs und 
des Erhalts von Grundkompe-
tenzen Erwachsener leisten.
2 Der Bundesrat legt die Krite-
rien für die Gewährung der 
Finanzhilfen fest.
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6. Abschnitt (Art. 17):  
Aufgehoben

Art. 17

Aufgehoben

6. Abschnitt: Finanzie-
rung

6. Abschnitt (Art. 17)
Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 12, ...)

Art. 17 Siehe Massnahme 29 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 17

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 12, ...)

1 Der Bundesrat unterbreitet 
der Bundesversammlung im 
Rahmen der Botschaft zur 
Förderung von Bildung, For-
schung und Innovation die 
Schwerpunkte der Weiterbil-
dungspolitik und beantragt die 
notwendigen Mittel.
2 Die Bundesversammlung 
bewilligt mit einfachem Bun-
desbeschluss den Zahlungs-
rahmen für eine mehrjährige 
Periode.
3 Der Bund leistet im Rahmen 
der bewilligten Kredite Finanz-
hilfen nach den Artikeln 12 und 
16.
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10. Bundesgesetz vom 
14. Dezember 201216 über 
die Förderung der For-
schung und Innovation

Art. 18 Abs. 2 Bst. bbis

2 ...

bbis.	 Aufgehoben  

 

16	 SR 420.1

10. ...

(Stand am 1. Juli 2023)

Siehe Massnahme 28 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 18Art. 18	 Aufgaben des 
Bundes

1 Der Bund kann Innovations-
projekte fördern.

2 ...2 Weiter kann er unterstützen:
a.	 Massnahmen zur Entwick-

lung und Stärkung des 
wissenschaftsbasierten 
Unternehmertums;

b.	 Massnahmen zur Grün-
dung und zum Aufbau 
wissenschaftsbasierter 
Unternehmen;

bbis.	 Gemäss geltendem 
Recht

(siehe Art. 19 Abs. 2 Bst. d, 
2bis, 2ter Einleitungssatz, 3 und 
3bis zweiter, dritter und vierter 
Satz und Art. 20a)

bbis.	 Massnahmen zur För-
derung von hochqualifizier-
ten Personen im Bereich 
der Innovation;

c.	 die Verwertung des Wis-
sens und den Wissens- 
und Technologietransfer 
zwischen Hochschulen, 
Wirtschaft und Gesell-
schaft;

d.	 die Information über För-
dermöglichkeiten auf natio-
naler und internationaler 
Ebene.
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Art. 19 Abs. 2 Bst. d, 2bis, 2ter Einlei‑
tungssatz, 3 und 3bis zweiter, dritter 
und vierter Satz

2 Beiträge werden nur gewährt, wenn 
die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind:

3 Er erarbeitet die Grundlagen für die 
Innovationsförderung.
4 Er stellt die Evaluation der Fördertä-
tigkeit sicher.

Siehe Massnahme 28 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 19	 Förderung von Innova-
tionsprojekten

Art. 19

1 Die Innosuisse als Förderorgan des 
Bundes für die wissenschaftsbasierte 
Innovation nach dem Innosuisse-Ge-
setz vom 17. Juni 2016 kann Innova-
tionsprojekte fördern, die von Hoch-
schulforschungsstätten oder 
nichtkommerziellen Forschungsstät-
ten ausserhalb des Hochschulbe-
reichs (Forschungspartnern) zusam-
men mit privaten oder öffentlichen 
Partnern, die für die Verwertung 
sorgen (Umsetzungspartnern), 
durchgeführt werden.
1bis Der Beitrag der Innosuisse dient 
zur Deckung der direkten Projektkos-
ten der Forschungspartner. Die Inno-
suisse kann in ihrer Beitragsverord-
nung vorsehen, dass auch Beiträge 
an Umsetzungspartner geleistet 
werden, wenn dies für eine internati-
onale Zusammenarbeit im Bereich 
der wissenschaftsbasierten Innovati-
on vorausgesetzt wird.
2 Beiträge werden nur gewährt, wenn 
die folgenden Voraussetzungen er-
füllt sind:

2 ...

a.	 ...
b.	 Eine wirkungsvolle Umsetzung 

der Forschungsresultate zuguns-
ten der Wirtschaft und der Gesell-
schaft kann erwartet werden.
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d.	 Die Umsetzungspartner 
beteiligen sich durch Ei-
genleistungen oder durch 
Leistungen an die For-
schungspartner im Umfang 
von mindestens 50 Prozent 
der direkten Gesamtkosten 
am Projekt. 

2bis Aufgehoben 

c.	 Das Projekt kann ohne die 
Förderung durch den Bund 
voraussichtlich nicht reali-
siert werden.

d.	 Die Umsetzungspartner 
beteiligen sich durch Ei-
genleistungen oder durch 
Leistungen an die For-
schungspartner im Umfang 
von 40–60 Prozent der 
direkten Gesamtprojekt-
kosten am Projekt.

d.	 Streichen (= gemäss  
geltendem Recht)

e.	 Das Projekt trägt zur praxi-
sorientierten Ausbildung 
des wissenschaftlichen 
Nachwuchses bei.

2bis Gemäss geltendem Recht2bis Die Innosuisse kann in 
Einzelfällen vom Umsetzungs-
partner eine geringere Beteili-
gung als 40 Prozent verlan-
gen, wenn eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt ist:
a.	 Das Projekt weist über-

durchschnittlich hohe Rea-
lisierungsrisiken und 
gleichzeitig das Potenzial 
für einen überdurchschnitt-
lichen wirtschaftlichen 
Erfolg oder für einen hohen 
gesellschaftlichen Nutzen 
auf.

b.	 Die zu erwartenden Ergeb-
nisse haben das Potenzial, 
nicht allein dem Umset-
zungspartner, sondern 
auch einem breiten, am 
Projekt nicht beteiligten 
Kreis von Nutzerinnen und 
Nutzern zugutezukommen.
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2ter Die Innosuisse kann in 
Einzelfällen vom Umsetzungs-
partner eine höhere Beteili-
gung verlangen, wenn eine 
der folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt ist:

c.	 Der Umsetzungspartner ist 
im Zeitpunkt der Beitrags-
gewährung finanziell nicht 
in der Lage, im geforderten 
Umfang zum Projekt beizu-
tragen, verfügt jedoch über 
ein überdurchschnittliches 
Potenzial für eine erfolgrei-
che Umsetzung der Projek-
tresultate. 

d.	 Das Projekt wird im Rah-
men eines befristeten Son-
derprogramms nach Artikel 
7 Absatz 3 durchgeführt.

2ter Sie kann in Einzelfällen 
vom Umsetzungspartner eine 
höhere Beteiligung als 60 
Prozent verlangen, wenn eine 
der folgenden Voraussetzun-
gen erfüllt ist:

2ter Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

a.	 Das Projekt weist geringe 
Realisierungsrisiken und 
für den Umsetzungspartner 
gleichzeitig ein überdurch-
schnittliches wirtschaftli-
ches Erfolgspotenzial auf.

b.	 Die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Umset-
zungspartners oder die 
Eigenheiten des Projekts 
rechtfertigen eine höhere 
Beteiligung, insbesondere, 
wenn der Umsetzungspart-
ner seine Beteiligung we-
gen anderweitiger Unter-
stützung teilweise nicht 
selber finanziert.
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3 Sie kann im Rahmen von 
gemeinsamen Programmen 
mit Forschungsförderungsins-
titutionen Innovationsprojekte 
fördern, die von Forschungs- 
partnern ohne Umsetzungs-
partner realisiert werden, so-
fern die Projekte ein bedeuten-
des, jedoch noch nicht 
hinreichend bestimmtes Inno-
vationspotenzial aufweisen. 
3bis …  
 
 
 
  
     ... Der Beitrag der Innosuis-
se dient zur Deckung von 
höchstens 50 Prozent der 
Projektkosten des Jungunter-
nehmens. Die Innosuisse legt 
die Kriterien zur Festlegung 
des Beitrags in ihrer Beitrags-
verordnung fest. Sie berück-
sichtigt dabei insbesondere 
die Kriterien nach Absatz 2ter. 
 
 
 
 

3 Sie kann Innovationsprojekte 
fördern, die von Forschungs-
partnern ohne Umsetzungs-
partner realisiert werden, so-
fern die Projekte ein 
bedeutendes, jedoch noch 
nicht hinreichend bestimmtes 
Innovationspotenzial aufwei-
sen.

3 Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

3bis ... 
 
 
 
 
          ... Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)
(siehe Art. 18 Abs. 2 Bst bbis, 
...)

3bis Sie kann Innovationsprojek-
te von Jungunternehmen för-
dern, wenn die Projektarbeiten 
zur Vorbereitung ihres erstma-
ligen Markteintritts erforderlich 
sind. Der Beitrag der Innosuis-
se dient zur teilweisen oder 
vollständigen Deckung sowohl 
der dem Jungunternehmen 
selbst entstehenden direkten 
Projektkosten als auch der 
Kosten für Drittleistungen. Die 
Innosuisse legt die Kriterien 
für die Bestimmung der Höhe 
der Eigenleistungen der Jun-
gunternehmen in ihrer Bei-
tragsverordnung fest. Sie 
berücksichtigt dabei insbeson-
dere die Kriterien nach den 
Absätzen 2bis und 2ter.
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3ter Soweit Schweizer Unternehmen 
der Zugang zu Förderangeboten für 
Einzelprojekte der Europäischen 
Kommission verwehrt ist, kann die 
Innosuisse Innovationsprojekte mit 
bedeutendem Innovationspotenzial 
von Jungunternehmen und kleinen 
und mittleren Unternehmen mit dem 
Ziel einer raschen und effizienten 
Vermarktung und einem entspre-
chenden Wachstum fördern. Der 
Beitrag der Innosuisse dient zur teil-
weisen oder vollständigen Deckung 
sowohl der dem Unternehmen selbst 
entstehenden direkten Projektkosten 
als auch der Kosten für Drittleistun-
gen. Die Innosuisse legt die Förder-
kriterien und die Kriterien für die 
Bestimmung der Höhe der Eigenleis-
tungen der Unternehmen in ihrer 
Beitragsverordnung fest.
4 Sie kann zudem Instrumente zur 
Beteiligung an den Kosten für Abklä-
rungen der wirkungsvollen Umsetz-
barkeit von Projekten der Unterneh-
men vorsehen.
5 Sie fördert insbesondere Vorhaben 
nach den Absätzen 1, 3, 3bis, 3ter und 
4, die einen Beitrag zur nachhaltigen 
Ressourcennutzung leisten.
6 Die geförderten Vorhaben müssen 
die Grundsätze der wissenschaftli-
chen Integrität und der guten wissen-
schaftlichen Praxis beachten. Bei 
Verstössen gelten die Sanktionen 
und die Informationspflicht nach 
Artikel 12 Absätze 2–4.
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Art. 20a

Aufgehoben

Siehe Massnahme 28 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 20a	 Förderung hoch-
qualifizierter 
Personen

Art. 20a

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 18 Abs. 2 Bst bbis, 
...)

1 Die Innosuisse kann hoch-
qualifizierte Personen aus 
Hochschulforschungsstätten, 
aus nichtkommerziellen For-
schungsstätten ausserhalb 
des Hochschulbereichs sowie 
aus kleinen und mittleren Un-
ternehmen bei der Aneignung 
von Kompetenzen im Bereich 
der Innovation unterstützen.
2 Zu diesem Zweck kann sie 
durch Beiträge ermöglichen, 
dass solche Personen:
a.	 Machbarkeitsstudien oder 

ähnliche Projekte durch-
führen;

b.	 an Weiterbildungsprogram-
men teilnehmen;

c.	 Gastaufenthalte zur Förde-
rung des Austauschs zwi-
schen Wissenschaft und 
Praxis absolvieren.

e-parl 08.01.2026 09:20



-  39  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

3 Die Beiträge können der hochquali-
fizierten Person zur Deckung von 
direkten Projektkosten, von Teilnah-
megebühren oder von Lebenshal-
tungskosten oder im Falle von Gast-
aufenthalten ihrem Arbeitgeber zur 
Deckung der Lohnfortzahlungskosten 
ausgerichtet werden. Sie können 
auch in Form von Stipendien oder 
zinslosen Darlehen ausgerichtet 
werden.
4 Die Beiträge werden nur gewährt, 
wenn das Förderziel nicht im Rah-
men eines Innovationsprojekts nach 
Artikel 19 oder über eine Massnahme 
nach Artikel 20 Absatz 1 oder 2 er-
reicht werden kann.
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11. Bundesgesetz vom 1. Juli 
196617 über den Natur- und  
Heimatschutz

Art. 1 Bst. e
Dieses Gesetz hat zum Zweck, im 
Rahmen der Zuständigkeit des Bun-
des nach Artikel 78 Absätze 2‒5 der 
Bundesverfassung:

17	 SR 451

11. ...

(Stand am 1. August 2025)

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 1	 Zweck Art. 1
Dieses Gesetz hat zum Zweck, im 
Rahmen der Zuständigkeit des Bun-
des nach Artikel 78 Absätze 2‒5 der 
Bundesverfassung:

...

a.	 das heimatliche Landschafts- und 
Ortsbild, die geschichtlichen Stät-
ten sowie die Natur- und Kultur-
denkmäler des Landes zu scho-
nen, zu schützen sowie ihre 
Erhaltung und Pflege zu fördern;

b.	 die Kantone in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben im Bereich des Natur-
schutzes, des Heimatschutzes 
sowie der Denkmalpflege zu 
unterstützen und die Zusammen-
arbeit mit ihnen sicherzustellen;

c.	 die Bestrebungen von Organisati-
onen, die im Bereich des Natur-
schutzes, des Heimatschutzes 
oder der Denkmalpflege tätig 
sind, zu unterstützen;

d.	 die einheimische Tier- und Pflan-
zenwelt sowie ihre biologische 
Vielfalt und ihren natürlichen 
Lebensraum zu schützen;

dbis.	 die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und die nachhaltige Nut-
zung ihrer Bestandteile durch die 
ausgewogene und gerechte Auf-
teilung der sich aus der Nutzung 
der genetischen Ressourcen 
ergebenden Vorteile zu fördern;
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e.	 die Lehre und Forschung im Be-
reich des Naturschutzes, des 
Heimatschutzes und der Denk-
malpflege zu fördern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 14a Randtitel sowie Abs. 1 Bst. b 
und 2
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit 

1 Der Bund kann Beiträge ausrichten 
an:

b.	 Aufgehoben 

2 Sofern es im gesamtschweizeri-
schen Interesse liegt, kann er selber 
solche Tätigkeiten sowie Aus- und 
Weiterbildungen für Fachleute durch-
führen.

e.	 die Lehre und Forschung sowie 
die Aus- und Weiterbildung von 
Fachleuten im Bereich des Natur-
schutzes, des Heimatschutzes 
und der Denkmalpflege zu för-
dern.

e.	 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

(siehe Art. 14a Randtitel sowie Abs. 1 
Bst. b und 2, Ziff. 15. Co2-Gesetz  
Art. 41 Sachüberschrift und Abs. 1 
erster Satz, Ziff. 18. WBG Art. 7 
Sachüberschrift sowie Abs. 1 Bst. a 
und 2 Bst. a, Ziff. 24. USG Art. 49 
Sachüberschrift sowie Abs. 1, 1bis, 
Ziff. 25. GSchG Art. Art. 64 Sach‑
überschrift und Abs. 2, Ziff. 26. GTG 
Art. 26 Sachüberschrift und Abs. 3 
Ziff. 31. WaG Art. 29 Abs. 1 und 2, 
Art. 38a Abs. 1 Bst. e und Abs. 2 Bst. 
a und Art. 39, Ziff. 32. JSG Art. 14 
Abs. 4 und Ziff. 33. BGF Art. 13 Abs. 
1)

Art. 14a 

Forschung, Ausbildung, Öffentlich-
keitsarbeit

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 14a

Randtitel: Streichen (= gemäss 
geltendem Recht)

1 Der Bund kann Beiträge ausrichten 
an:

1 ...

a.	 Forschungsvorhaben;
b.	 Aus- und Weiterbildung von 

Fachleuten;
b.	 Gemäss geltendem Recht

c.	 Öffentlichkeitsarbeit.
2 Sofern es im gesamtschweizeri-
schen Interesse liegt, kann er solche 
Tätigkeiten selber durchführen oder 
auf seine Kosten ausführen lassen.

2 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 1 Bst. e, ...)
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12. Bundesgesetz vom 3. Okto-
ber 200318 über den Finanz- und 
Lastenausgleich

Art. 9 Abs. 2bis

2bis  Aufgehoben

18	 SR 613.2

12. ...

(Stand am 1. Januar 2020)

Siehe Massnahme 55 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 9Art. 9	 Festlegung und Vertei-
lung der Mittel

1 Der Beitrag an den geografisch-to-
pografischen Lastenausgleich im 
Jahr 2020 entspricht dem Beitrag für 
das Jahr 2019 von 361 806 484 
Franken angepasst um die Teuerung 
gegenüber dem Vorjahresmonat im 
April 2019. Der Bundesrat passt die 
Beiträge für die nachfolgenden Jahre 
entsprechend an die Teuerung an.
2 Der Beitrag an den soziodemografi-
schen Lastenausgleich im Jahr 2020 
entspricht dem Beitrag für das Jahr 
2019 von 361 806 484 Franken, 
angepasst um die Teuerung gegen-
über dem Vorjahresmonat im April 
2019. Der Bundesrat passt die Bei-
träge für die nachfolgenden Jahre 
entsprechend an die Teuerung an.
2bis Die Beiträge an den soziodemo-
grafischen Lastenausgleich erhöhen 
sich im Jahr 2021 um 80 Millionen 
Franken und ab 2022 dauerhaft um 
140 Millionen Franken. Diese Erhö-
hung wird nicht an die Teuerung 
angepasst.

2bis Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 19d und Art. 19e)

3 Er legt die Kriterien zur Verteilung 
der Mittel nach Anhörung der Kanto-
ne fest.
4 Die Mittel werden den Kantonen 
ohne Zweckbindung ausgerichtet.
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Art. 19d	 Temporäre Ausgleichs-
zahlungen aufgrund 
des Kantonswechsels 
der Gemeinde Moutier

Der Bund stellt dem Kanton Jura in 
den Jahren 2027–2031 jährlich 
13 Millionen Franken zur Verfügung, 
mit denen die verzögerte Berücksich-
tigung des Wechsels der Einwohner-
gemeinde Moutier vom Kanton Bern 
zum Kanton Jura im Ressourcenaus-
gleich ergänzend zu den zwischen 
den beiden Kantonen vereinbarten 
Zahlungen ausgeglichen wird.

Art. 19e	 Temporäre Ausgleichs-
zahlungen aufgrund 
des Entlastungspa-
kets 2027

1 Der Bund stellt den Kantonen mit 
einem Ressourcenpotenzial pro Kopf 
von weniger als 75 Prozent des 
schweizerischen Mittels in den Jah-
ren 2027–2031 finanzielle Mittel in 
der Höhe von jährlich insgesamt 
60 Millionen Franken zur Verfügung, 
mit denen die Auswirkungen des 
Bundesgesetzes vom …19 über das 
Entlastungspaket 27 für den Bundes-
haushalt gemildert werden. 
2 Die gesamten Mittel werden im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl und der 
Differenz des Ressourcenpotenzials 
pro Kopf zu 75 Prozent des schwei-
zerischen Mittels auf die berechtigten 
Kantone verteilt.

19	 BBl …; AS …

Siehe Massnahme 55 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 19d

Streichen
(siehe Art. 9, ...)

Siehe Massnahme 55 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 19e

Streichen
(siehe Art. 9, ...)
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13. Subventionsgesetz vom 
5. Oktober 199020

Art. 7 Abs. 2

20	 SR 616.1

13. ...

(Stand am 13. Februar 2023)

Entspricht Massnahme 57Art. 7	 Besondere Grundsätze Art. 7
Bestimmungen über Finanzhilfen 
sind nach folgenden Grundsätzen 
auszugestalten:
a.	 Die Aufgabe muss zweckmässig, 

kostengünstig und mit einem 
minimalen administrativen Auf-
wand erfüllt werden können.

b.	 Das Interesse des Bundes sowie 
das Interesse der Empfänger an 
der Aufgabenerfüllung bestimmen 
das Ausmass der Finanzhilfe.

c.	 Der Empfänger erbringt die Ei-
genleistung, die ihm aufgrund 
seiner wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit zugemutet werden kann.

d.	 Der Empfänger ergreift die ihm 
zumutbaren Selbsthilfemassnah-
men und schöpft die übrigen 
Finanzierungsmöglichkeiten aus.

e.	 Finanzhilfen werden global oder 
pauschal festgesetzt, wenn auf 
diese Weise ihr Zweck und eine 
kostengünstige Aufgabenerfüllung 
erreicht werden können.

f.	 Wenn möglich werden zeitlich 
befristete Aufbau‑, Anpassungs- 
oder Überbrückungshilfen vorge-
sehen.

g.	 Auf Finanzhilfen in Form von 
steuerlichen Vergünstigungen 
wird in der Regel verzichtet.
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2 Finanzhilfen in Form von nicht rück-
zahlbaren Beiträgen dürfen 50 Pro-
zent der Kosten der unterstützten 
Aufgabe nicht übersteigen. In be-
gründeten Fällen können diese Fi-
nanzhilfen höher sein.

h.	 Den Erfordernissen der Finanzpo-
litik wird soweit möglich Rech-
nung getragen, insbesondere 
durch Kreditvorbehalte und 
Höchstsätze.

i.	 Finanzhilfen an die Kantone kön-
nen im Rahmen von Programm-
vereinbarungen gewährt und 
global oder pauschal festgesetzt 
werden.

2 Streichen
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14. Mineralölsteuergesetz vom 
21. Juni 199621

Art. 18 Abs. 1bis und 1ter22

1bis Aufgehoben

1ter Aufgehoben

21	 SR 641.61
22	 BBl 2024 686 Anhang

(Stand am 1. Januar 2025)

Die gesetzlichen Bestimmungen in 
kursiv entsprechen der Fassung 
gemäss Änderung vom 15.03.2024 
(22.061; BBl 2024 686; noch nicht in 
Kraft)

Siehe Massnahme 41 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 18	 Steuerrückerstattung
1 Die Steuer wird rückerstattet:
a.	 für gasförmige Kohlenwasserstof-

fe aus dem Treibstoffumschlag, 
die zwecks Wiedergewinnung 
flüssiger Treibstoffe in ein zuge-
lassenes Lager rücküberführt 
werden;

b.	 für versteuerte Waren, die in ein 
zugelassenes Lager rücküber-
führt werden, wenn der Lagerin-
haber innerhalb von 30 Tagen 
nach Fälligkeit der Steuer einen 
Rückerstattungsantrag stellt.

1bis Ab dem 1. Januar 2026 entfällt für 
Fahrzeuge der vom Bund konzessio‑
nierten Transportunternehmen im 
Ortsverkehr die Rückerstattung der 
Steuer. 
1ter Ausserhalb des Ortsverkehrs ist 
die Rückerstattung der Steuer für die 
vom Bund konzessionierten Trans‑
portunternehmen ab dem 1. Januar 
2030 nur insoweit möglich, als die 
konzessionierten Transportunterneh‑
men nachweisen, dass für die ent‑
sprechenden Linien eine Umrüstung 
auf Busse mit CO2-neutraler, erneu‑
erbarer Antriebstechnologie aus 
topografischen Gründen nicht mög‑
lich ist.
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2 Der Mineralölsteuerzuschlag wird 
rückerstattet, wenn der Treibstoff für 
die Land- oder Forstwirtschaft, den 
Naturwerkstein-Abbau, die Perso-
nenbeförderung durch vom Bund 
konzessionierte Schifffahrtsunterneh-
men oder die Berufsfischerei verwen-
det wird.
3 Das Eidgenössische Finanzdeparte-
ment kann die Rückerstattung der 
Steuer zulassen, wenn dafür eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit nach-
gewiesen wird und die Ware zu ei-
nem im allgemeinen Interesse liegen-
den Zweck verwendet worden ist.
3bis ...
4 Der Bundesrat regelt das Rücker-
stattungsverfahren. Geringfügige 
Beträge werden nicht rückerstattet.
5 Auf Rückerstattungen wird kein Zins 
bezahlt.
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15. CO2-Gesetz vom 23. Dezem-
ber 201123 

Art. 33a	 Grundsatz

1 Bis Ende 2031 werden höchstens 
41 Prozent, ab dem Jahr 2032 
höchstens ein Drittel des Ertrags aus 
der CO2-Abgabe verwendet für:
a.	 die Förderung von neuartigen 

Technologien und Prozessen 
(Art. 6 KlG24) und die Absiche-
rung von Risiken (Art. 7 KlG);

b.	 den Ersatz von Wärmeerzeu-
gungsanlagen und Massnahmen 
im Bereich der Energieeffizienz 
von Gebäuden (Art. 50a EnG25);

c.	 die Förderung von Projekten zur 
direkten Nutzung der Geothermie 
für die Wärmebereitstellung;

d.	 die Äufnung eines Fonds zur 
Finanzierung von Bürgschaften 
zur Verminderung der Treibhaus-
gase (Technologiefonds).

2 Vom jährlichen Ertrag nach Ab-
satz 1 Einleitungssatz werden vorab 
höchstens 400 Millionen Franken je 
zur Hälfte für die Zwecke nach Ab-
satz 1 Buchstaben a und b einge-
setzt.
3 Übersteigt der jährliche Ertrag 
400 Millionen Franken, so wird der 
Teil, der 400 Millionen Franken über-
steigt, für die Zwecke nach Absatz 1 
Buchstaben c und d eingesetzt, da-
bei wird der Zweck nach Buchstabe c 

23	 SR 641.71
24	 SR 814.310
25	 SR 730.0

15. ...

(Stand am 1. Januar 2025)

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 33a	 Grundsatz Art. 33a

1 Ein Drittel des Ertrags aus der 
CO2-Abgabe wird für die Verminde-
rung der CO2-Emissionen bei Gebäu-
den, die Förderung von erneuerbarer 
Energie und die Förderung von Tech-
nologien zur Verminderung der Treib-
hausgase (Art. 34–35) verwendet.

1 Bis Ende 2034 werden höchstens 
45 Prozent des Ertrags aus der 
CO2-Abgabe verwendet für: 

a.	 Streichen

2 Am Ende eines Rechnungsjahres 
nicht ausgeschöpfte zweckgebunde-
ne Mittel dürfen nicht mehr als 150 
Millionen Franken betragen.
3 Die nicht ausgeschöpften Mittel 
nach Absatz 2 dürfen in den Folge-
jahren zusätzlich zu den Förderun-
gen nach den Artikeln 34 und 34a für 
die Verminderung der CO2-Emissio-
nen bei Gebäuden und für die Förde-
rung erneuerbarer Energien verwen-
det werden.

2 ... 
                                                   ... 
höchstens 450 Millionen Franken …   
                                      ... nach Ab-
satz 1 Buchstabe b eingesetzt.

3 ...                                     ... Ertrag  
450 Millionen Franken, so wird der 
Teil, der 450 Millionen Franken ...
(siehe Ziff. 20. EnG Art. 50a Abs. 1 
und Art. 52 Abs. 1, 4 und 6)
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höchstens mit 30 Millionen Franken 
und derjenige nach Buchstabe d 
höchstens mit 25 Millionen Franken 
gefördert.
4 Am Ende eines Rechnungsjahres 
nicht ausgeschöpfte zweckgebunde-
ne Mittel dürfen nicht mehr als 
150 Millionen Franken betragen.
5 Sie dürfen in den Folgejahren zu-
sätzlich zu den Höchstbeträgen nach 
den Absätzen 2 und 3 für die Zwecke 
nach Absatz 1 verwendet werden. 

Art. 34

Aufgehoben

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 34	 Verminderung der 
CO2-Emissionen bei 
Gebäuden

1 Die Mittel nach Artikel 33a Absatz 1 
werden unter Vorbehalt der Artikel 
34a und 35 zur Finanzierung für 
Massnahmen zur langfristigen Ver-
minderung der CO2-Emissionen bei 
Gebäuden verwendet, einschliesslich 
zur Senkung des Stromverbrauchs 
im Winterhalbjahr. Berücksichtigt wird 
dabei auch die CO2-Bilanz der einge-
setzten Baumaterialien.
2 Der Bund gewährt den Kantonen zu 
diesem Zweck Globalbeiträge an 
Fördermassnahmen nach den Arti-
keln 47, 48 und 50 EnG. Die Ausrich-
tung der Globalbeiträge erfolgt nach 
Artikel 52 EnG. Die folgenden Beson-
derheiten bleiben vorbehalten:
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Art. 34a

Aufgehoben

a.	 Die Globalbeiträge werden nur 
Kantonen ausgerichtet, die über 
Programme zur Förderung ener-
getischer Gebäudehüllen- und 
Gebäudetechniksanierungen 
sowie zum Ersatz bestehender 
elektrischer Widerstandsheizun-
gen oder fossil betriebener Hei-
zungen verfügen und dabei eine 
harmonisierte Umsetzung ge-
währleisten.

b.	 Die Globalbeiträge werden in 
einen Sockelbeitrag pro Einwoh-
nerin oder Einwohner und in 
einen Ergänzungsbeitrag aufge-
teilt; der Sockelbeitrag pro Ein-
wohnerin oder Einwohner beträgt 
maximal 30 Prozent der verfügba-
ren Mittel; der Ergänzungsbeitrag 
darf nicht höher sein als das 
Doppelte des vom Kanton zur 
Durchführung seines Programms 
bewilligten jährlichen Kredits.

3 Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 34a	 Förderung erneuerba-
rer Energien

1 Von den Mitteln nach Artikel 33a 
Absatz 1 kann der Bund jährlich 
höchstens 45 Millionen Franken 
einsetzen für die Förderung von:
a.	 Projekten zur direkten Nutzung 

der Geothermie für die Wärmebe-
reitstellung;

b.	 Erschliessungen indirekt nutzba-
rer hydrothermaler Ressourcen, 
wenn eine Nutzung nach Buch-
stabe a nach der ersten Explorati-
onsbohrung nicht möglich ist;

e-parl 08.01.2026 09:20



-  51  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

Art. 35	 Förderung von Techno-
logien zur Verminde-
rung der Treibhausga-
se

1 Der Technologiefonds (Art. 33a 
Abs. 1 Bst. d) wird vom Eidgenössi-
schen Departement für Umwelt, Ver-
kehr, Energie und Kommunikation 
verwaltet.
2 Mit den Mitteln aus dem Technolo-
giefonds verbürgt der Bund Darlehen 
an Unternehmen, wenn diese damit 
Anlagen und Verfahren entwickeln 
und vermarkten, die:
a.	 die Treibhausgasemissionen 

vermindern;

c.	 kommunaler und überkommuna-
ler räumlicher Energieplanung zur 
Nutzung erneuerbarer Energien 
und Abwärme;

d.	 neuen Anlagen und erheblichen 
Erweiterungen der Infrastruktur 
von bestehenden Anlagen zur 
Produktion erneuerbarer Gase, 
vorrangig von solchen, die Gas 
ins Netz einspeisen;

e.	 Anlagen zur Nutzung der Solart-
hermie für Prozesswärme.

2 Mittel zur Förderung von Vorhaben 
nach Absatz 1 Buchstabe b können 
längstens bis Ende 2030 und Mittel 
zur Förderung von Vorhaben nach 
Absatz 1 Buchstabe c längstens bis 
Ende 2035 gewährt werden.
3 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Gewährung der För-
dermittel und deren Bemessung.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 35	 Förderung von Techno-
logien zur Verminde-
rung der Treibhausga-
se

1 Von den Mitteln nach Artikel 33a 
Absatz 1 werden jährlich höchstens 
25 Millionen Franken dem Technolo-
giefonds zur Finanzierung von Bürg-
schaften zugeführt.
2 Der Technologiefonds wird durch 
das Eidgenössische Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation verwaltet.
3 Mit den Mitteln aus dem Technolo-
giefonds verbürgt der Bund Darlehen 
an Unternehmen, wenn diese damit 
Anlagen und Verfahren entwickeln 
und vermarkten, welche:
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b.	 den Einsatz der erneuerbaren 
Energien ermöglichen; oder

c.	 den sparsamen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen fördern.

3 Die Bürgschaften werden für die 
Dauer von höchstens 10 Jahren 
gewährt.
4 Der Technologiefonds darf sich 
nicht verschulden. Wird der Fonds-
stand infolge unerwarteter Bürg-
schaftsverluste negativ, so werden 
die Mittel nach Artikel 33a Absatz 1 
Einleitungssatz zunächst für die Äuf-
nung des Technologiefonds verwen-
det, bis dieser die erwarteten Bürg-
schaftsverluste wieder deckt, und 
erst dann nach den Vorgaben von 
Artikel 33a eingesetzt. Der Bundesrat 
regelt die Einzelheiten.

Art. 36 Abs. 1 Bst. b und d

1 An die Bevölkerung und die Wirt-
schaft werden nach Massgabe der 
von ihnen entrichteten Beträge fol-
gende Mittel ausbezahlt:

b.	 der Teil des Ertrags der CO2-Ab-
gabe, der nicht für Zwecke nach 
Artikel 33a verwendet wird; 
 
 
 
 

a.	 die Treibhausgasemissionen 
vermindern;

b.	 den Einsatz der erneuerbaren 
Energien ermöglichen; oder

c.	 den sparsamen Umgang mit den 
natürlichen Ressourcen fördern.

4 Die Bürgschaften werden für die 
Dauer von höchstens 10 Jahren 
gewährt.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 36	 Verteilung an Bevölke-
rung und Wirtschaft

1 An die Bevölkerung und die Wirt-
schaft werden nach Massgabe der 
von ihnen entrichteten Beträge fol-
gende Mittel ausbezahlt:
a.	 der Ertrag aus der CO2-Abgabe, 

die mangels Erfüllung der Voraus-
setzungen nach Artikel 32b nicht 
zurückerstattet wird;

b.	 der Teil des Ertrags aus der 
CO2-Abgabe, der nicht für die 
Verminderung der CO2-Emissio-
nen bei Gebäuden, die Förderung 
von erneuerbarer Energie und die 
Förderung von Technologien zur 
Verminderung der Treibhausgase 
verwendet wird;
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d.	 die Mittel, die nicht nach Arti-
kel 33a Absatz 5 eingesetzt wer-
den konnten; die Auszahlung 
erfolgt alle fünf Jahre.

c.	 die Mittel, die den Betrag von 150 
Millionen Franken nach Artikel 
33a Absatz 2 übersteigen; und

d.	 die Mittel, die nicht nach Artikel 
33a Absatz 3 eingesetzt werden 
konnten; die Auszahlung erfolgt 
alle fünf Jahre.

2 Der Anteil der Bevölkerung wird 
gleichmässig an alle natürlichen 
Personen verteilt. Der Bundesrat 
regelt Art und Verfahren der Vertei-
lung. Er kann die Kantone, öffent-
lich-rechtliche Körperschaften oder 
Private gegen angemessene Ent-
schädigung mit der Verteilung beauf-
tragen.
3 Der Anteil der Wirtschaft wird den 
Arbeitgebern über die AHV-Aus-
gleichskassen ausgerichtet. Die Ver-
teilung erfolgt nach Massgabe der 
Lohnsumme, auf die der Arbeitgeber 
nach Artikel 3 des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes vom 25. Juni 1982 
Beiträge an die Arbeitslosenversiche-
rung entrichtet. Die Ausgleichskas-
sen werden angemessen entschä-
digt.
4 Betreiber, die eine Verminderungs-
verpflichtung eingegangen sind, 
erhalten keinen Anteil aus dem Er-
trag der CO2-Abgabe.
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Art. 37a 	 Massnahmen 
zur Förderung 
des grenzüber-
schreitenden 
Personenfern-
verkehrs auf der 
Schiene und zur 
Verminderung 
von Treibhaus-
gasemissionen 
im Luftverkehr

1 Die Erlöse aus der Versteige-
rung der Emissionsrechte für 
Luftfahrzeuge werden in fol-
gendem Umfang eingesetzt:
a.	 höchstens 10 Millionen 

Franken pro Jahr für Mass-
nahmen zur Förderung des 
grenzüberschreitenden 
Personenfernverkehrs auf 
der Schiene, insbesondere 
für die Förderung von 
Nachtzügen, längstens bis 
Ende 2030;

Siehe Massnahme 40 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 37a	 Massnahmen 
zur Förderung 
des grenzüber-
schreitenden 
Personenfern-
verkehrs auf der 
Schiene und zur 
Verminderung 
von Treibhaus-
gasemissionen 
im Luftverkehr

Art. 37a

1 Die Erlöse aus der Versteige-
rung der Emissionsrechte für 
Luftfahrzeuge werden einge-
setzt für:

1 ...

a.	 Massnahmen zur Förde-
rung des grenzüberschrei-
tenden Personenfernver-
kehrs auf der Schiene, 
insbesondere für die För-
derung von Nachtzügen; 
und

b.	 Massnahmen zur Vermin-
derung von Treibhausga-
semissionen im Luftver-
kehr, insbesondere für die 
Entwicklung und Herstel-
lung von erneuerbaren 
synthetischen Flugtreib-
stoffen.

abis.	 20 Millionen Franken 
pro Jahr in den Jahren 
2027 und 2028 für die 
Entlastung des Bundes-
haushalts;
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b.	 50 Prozent für Massnahmen zur 
Verminderung von Treibhausga-
semissionen im Luftverkehr, ins-
besondere für die Entwicklung 
und Herstellung von erneuerba-
ren synthetischen Flugtreibstof-
fen.

2 Am Ende eines Rechnungsjahres 
nicht ausgeschöpfte Mittel nach Ab-
satz 1 Buchstaben a oder b können 
in den Folgejahren je zusätzlich für 
den entsprechenden Zweck verwen-
det werden. Für Mittel nach Absatz 1 
Buchstabe a, die nicht bis Ende 2030 
verwendet wurden, entfällt die 
Zweckbindung.
3 Mit den Beiträgen für Massnahmen 
nach Absatz 1 Buchstabe a werden 
insbesondere Angebote gefördert, 
die in Bezug auf die Verminderung 
der Treibhausgasemissionen koste-
neffizient sind. Die Gewährung der 
Beiträge ist an die folgenden Voraus-
setzungen geknüpft:
a.	 Das Angebot wird während meh-

rerer Jahre zur Verfügung ge-
stellt.

b.	 Die Attraktivität bestehender 
Angebote für Reisende wird ver-
bessert.

4 Für Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe b werden höchstens Bei-
träge im Umfang 50 Prozent der 
anrechenbaren Kosten gewährt.  
 
 

5 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Bei-
träge und deren Bemessung.

b.	 die verbleibenden Mittel für Mass-
nahmen...

2 Für Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe a werden längstens bis 
Ende 2030 höchstens 30 Millionen 
Franken pro Jahr eingesetzt. Verblei-
bende Erlöse können für Massnah-
men nach Absatz 1 Buchstabe b 
eingesetzt werden.
3 Nicht ausgeschöpfte Mittel dürfen 
jeweils in den Folgejahren verwendet 
werden.
4 Mit den Beiträgen an die Massnah-
men nach Absatz 1 Buchstabe a 
werden insbesondere Angebote ge-
fördert, die in Bezug auf die Vermin-
derung der Treibhausgasemissionen 
kosteneffizient sind. Die Gewährung 
der Fördermittel ist an die folgenden 
Voraussetzungen geknüpft:
a.	 Das Angebot wird während meh-

rerer Jahren zur Verfügung ge-
stellt.

b.	 Die Attraktivität bestehender 
Angebote für Reisende wird ver-
bessert.

5 Die Beiträge an die Massnahmen 
nach Absatz 1 Buchstabe b betragen 
höchstens 60 Prozent der anrechen-
baren Kosten. Ausnahmsweise kön-
nen sie auf 70 Prozent der anrechen-
baren Kosten erhöht werden. Mass- 
gebend für Ausnahmen sind das 
besondere Interesse des Bundes 
sowie das Verhältnis zwischen Kos-
ten und Nutzen.

4 ... 
 
   ... im Umfang von 60 Prozent der 
anrechenbaren Kosten gewährt. 
Ausnahmsweise können sie auf 70 
Prozent der anrechenbaren Kosten 
erhöht werden.

6 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Gewährung der För-
dermittel und deren Bemessung.
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Art. 41 Sachüberschrift und Abs. 1 
erster Satz

	 Information

1 Der Bund kann Plattformen und 
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des 
Klimaschutzes fördern. … 
 
 
 
 
 
 

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 41	 Aus- und Weiterbildun-
gen sowie Information

Art. 41

	 Streichen (= gemäss 
	 geltendem Recht)

1 Der Bund kann Aus- und Weiterbil-
dungen, die den Klimaschutz in der 
Berufstätigkeit zum Gegenstand 
haben, sowie Plattformen und weite-
re Öffentlichkeitsarbeiten im Bereich 
des Klimaschutzes mit höchstens 5 
Millionen Franken pro Jahr fördern. 
Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Gewährung der För-
dermittel und deren Bemessung.

1 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Ziff. 11. NHG, Art. 1 Bst. e, ...)

2 Die zuständigen Behörden informie-
ren die Öffentlichkeit und beraten 
Gemeinden, Unternehmen und Kon-
sumentinnen und Konsumenten über 
den Klimaschutz.
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Art. 41a Abs. 1 und 2

1 Der Bund richtet bis 2030 für die 
Angebote des regionalen Personen-
verkehrs, die er gemeinsam mit den 
Kantonen bestellt (Art. 28 Personen-
beförderungsgesetz vom 20. März 
200926), Beiträge von höchstens 
30 Millionen Franken pro Jahr aus 
an: 
a.	 die Beschaffung von Strassen-

fahrzeugen und Schiffen mit elek-
trischem Antrieb;

b. die Umrüstung von Schiffen auf 
einen elektrischen Antrieb.

2 Die Beiträge decken die Kosten in 
folgendem Umfang:
a.	 für Strassenfahrzeuge: 75 Pro-

zent der zusätzlichen Investitions-
kosten nach Abzug aller Förder-
mittel;  
 
 

b.	 für Schiffe: 30 Prozent der zu-
sätzlichen Investitionskosten 
nach Abzug aller Fördermittel. 
 
 

26	 SR 745.1

Siehe Massnahme 41 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 41a	 Förderung von elektri-
schen Antriebstechno-
logien

Art. 41a

1 Der Bund richtet bis 2030 in der 
konzessionierten Personenbeförde-
rung Beiträge von höchstens 47 
Millionen Franken pro Jahr an die 
Beschaffung von Fahrzeugen mit 
elektrischem Antrieb und an die Um-
rüstung von Schiffen auf einen elekt-
rischen Antrieb aus.

1 Der Bund richtet bis 2030 für die 
konzessionierte Personenbeförde-
rung Beiträge von höchstens 40 
Millionen Franken pro Jahr aus an: 

2 Die Beiträge decken die Kosten in 
folgendem Umfang:

2 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

a.	 für Strassenfahrzeuge, die im von 
Bund und Kantonen gemeinsam 
bestellten regionalen Personen-
verkehr eingesetzt werden: 75 
Prozent der zusätzlichen Investiti-
onskosten nach Abzug aller För-
dermittel;

b.	 für Strassenfahrzeuge, welche im 
Ortsverkehr und im Übrigen kon-
zessionierten Verkehr eingesetzt 
werden: 30 Prozent der zusätzli-
chen Investitionskosten nach 
Abzug aller Fördermittel;

c.	 im konzessionierten Schiffsver-
kehr: 30 Prozent der zusätzlichen 
Investitionskosten oder der Kos-
ten, die für die Umrüstung von 
Schiffen auf einen elektrischen 
Antrieb entstehen, nach Abzug 
aller Fördermittel.
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Art. 49b	 Übergangsbestimmun-
gen zur Änderung vom 
…

Der nach Artikel 34 in der Fassung 
vom 23. Dezember 2011 gebundene 
Ertrag aus der bis zum Inkrafttreten 
der Änderung vom … erhobenen, 
aber nicht verwendeten CO2-Abgabe 
wird für die Zwecke nach Artikel 33a 
Absatz 1 Buchstabe b verwendet. 
Dabei dürfen die Höchstbeträge nach 
Artikel 33a Absätze 2 und 3 dieses 
Gesetzes und Artikel 50a Absatz 
1 EnG27 überschritten werden.

27	 SR 730.0

3 Das Bundesamt für Verkehr legt die 
zusätzlichen Investitionskosten pro 
Fahrzeugtyp einmal pro Jahr pau-
schal fest. Bei Schiffen ermittelt es 
sie für jedes Schiff separat.
4 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen für die Gewährung der Bei-
träge und deren Bemessung.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne
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16. Schwerverkehrsabgabege-
setz vom 19. Dezember 199728

Art. 19 Abs. 2 und 2bis29

2 Der Bund verwendet seinen Anteil 
am Reinertrag für:
a.	 die Einlage in den Bahninfrastruk-

turfonds nach dem Bahninfra-
strukturfondsgesetz vom 21. Juni 
201330;

b.	 den Ausgleich der von ihm getra-
genen ungedeckten Kosten im 
Zusammenhang mit dem Stra-
ssenverkehr.

2bis Weist der Bahninfrastrukturfonds 
im Rechnungsabschluss eine Reser-
ve von weniger als 300 Millionen 
Franken auf, so ist der Anteil des 
Bundes vorab für die Einlage in den 
Bahninfrastrukturfonds zu verwen-
den. 
 
 

28	 SR 641.81
29	 BBl 2024 2495
30	 SR 742.140

16. ...

(Stand am 1. März 2025)

Siehe Massnahme 39 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 19	 Verwendung der Abga-
be durch Bund und 
Kantone

Art. 19

1 Der Reinertrag wird zu einem Drittel 
als gebundene Ausgabe den Kanto-
nen zugewiesen und verbleibt zu 
zwei Dritteln beim Bund.
2 Der Bund weist seinen Anteil am 
Reinertrag dem Bahninfrastruktur-
fonds nach dem Bahninfrastruktur-
fondsgesetz vom 21. Juni 2013 zu.

² Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

2bis Sofern der Bundesrat in der Fi-
nanzplanung des Bahninfrastruktur-
fonds eine Reserve von mindestens 
300 Millionen Franken ausweist, 
verwendet der Bund die nicht für die 
Bildung der Reserve benötigten Mit-
tel zum Ausgleich der von ihm getra-
genen ungedeckten Kosten im Zu-
sammenhang mit dem Strassen- 
verkehr.

²bis Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

3 Die Kantone verwenden ihren Anteil 
am Reinertrag vorab für den Aus-
gleich der von ihnen getragenen 
ungedeckten Kosten im Zusammen-
hang mit dem Strassenverkehr.
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4 Bei der Verteilung des Anteils der 
Kantone nach Absatz 1 sind die be-
sonderen Auswirkungen der Abgabe 
in Berg- und Randgebieten zu be-
rücksichtigen. Im übrigen berechnet 
sich die Verteilung der Beiträge an 
die Kantone nach:
a.	 der Länge der dem Motorfahr-

zeugverkehr geöffneten Strassen;
b	 den Strassenlasten der Kantone;
c.	 der Bevölkerung der Kantone;
d.	 der steuerlichen Belastung des 

Motorfahrzeugverkehrs.
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17. Bundesgesetz vom 14. De-
zember 199031 über die direkte 
Bundessteuer

Art. 38 Abs. 1ter, 2, 3 und 4

1ter Kapitalleistungen des gleichen 
Steuerjahrs werden zusammenge-
rechnet. Ehegatten versteuern ihre 
Kapitalleistungen unabhängig vonei-
nander.

31	  SR 642.11

17. ...

(Stand am 1. Januar 2025)

Siehe Massnahme 56 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 38	 Kapitalleistungen aus 
Vorsorge

Art. 38

1 Kapitalleistungen nach Artikel 22 
sowie Zahlungen bei Tod und für 
bleibende körperliche oder gesund-
heitliche Nachteile werden gesondert 
besteuert. Sie unterliegen stets einer 
vollen Jahressteuer.
1bis Die Steuer wird für das Steuerjahr 
festgesetzt, in dem die entsprechen-
den Einkünfte zugeflossen sind.

1ter Streichen

e-parl 08.01.2026 09:20



-  62  -

Geltendes Recht Bundesrat Ständerat Bemerkungen

2 Die Steuer für ein Steuerjahr be-
trägt:

– auf dem Betrag bis 
29 700 Franken 0 Prozent

– auf dem Betrag über 
29 700 bis 53 400 Fran-
ken 0,2 Prozent

– auf dem Betrag über 
53 400 bis 61 300 Fran-
ken 0,4 Prozent

– auf dem Betrag über 
61 300 bis 79 100 Fran-
ken 0,6 Prozent

– auf dem Betrag über 
79 100 bis 94 900 Fran-
ken 0,8 Prozent

– auf dem Betrag über 
94 900 bis 100 000 
Franken 1 Prozent

– auf dem Betrag über 
100 000 bis 250 000 
Franken 3 Prozent

– auf dem Betrag über 
250 000 bis 1 000 000 
Franken 5 Prozent

– auf dem Betrag über 
1 000 000 bis 
10 000 000 Franken 7,5 Prozent

– auf dem Betrag über 
10 000 000 Franken 11,5 Prozent

3 Es werden keine Abzüge gewährt.

4 Steuerbeträge unter 25 Franken 
werden nicht erhoben.

2 Sie wird zu einem Fünftel der Tarife 
nach Artikel 36 Absätze 1, 2 und 2bis 
erster Satz berechnet.

2 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

3 Die Sozialabzüge werden nicht 
gewährt.

3 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
4 Streichen
(siehe Ziff. IV)
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18. Wasserbaugesetz vom 
21. Juni 199132

Art. 7 Sachüberschrift sowie Abs. 1 
Bst. a und 2 Bst. a

	 Finanzhilfen für For-
schung und Informati-
on

1 Der Bund kann zur Vereinheitli-
chung der Vollzugspraxis und der 
wirkungsvollen Umsetzung des integ-
ralen Risikomanagements Finanzhil-
fen ausrichten für:
a.	 Aufgehoben 

2 Finanzhilfen können ausgerichtet 
werden an:
a.	 Aufgehoben 

32	 SR 721.100; BBl 2024 687

18. ...

(Stand am 1. August 2025)

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 7	 Finanzhilfen für Weiter-
bildung, Forschung 
und Information

Art. 7

	 Streichen (= gemäss  
	 geltendem Recht)

1 Der Bund kann zur Vereinheitli-
chung der Vollzugspraxis und der 
wirkungsvollen Umsetzung des integ-
ralen Risikomanagements Finanzhil-
fen ausrichten für:

1 ...

a.	 Gemäss geltendem Rechta.	 die Weiterbildung von Fachleu-
ten;

b	 Projekte zur Erforschung und Ent-
wicklung von Grundlagen und 
Massnahmen für den Hochwas-
serschutz;

c.	 die Information der Öffentlichkeit.
2 Finanzhilfen können ausgerichtet 
werden an:

2 ...

a.	 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

a.	 Weiterbildungsinstitute und Verei-
nigungen für die Weiterbildung 
von Fachleuten;

b	 nationale Fach- und Branchen-
verbände;

c.	 Kantone;
d.	 öffentlich-rechtliche Körperschaf-

ten;
e.	 Anlagebetreiber.
3 Die Finanzhilfen betragen höchs-
tens 45 Prozent der anrechenbaren 
Kosten und richten sich nach dem 
Interesse des Bundes an der Aufga-
benerfüllung sowie den Finanzie-
rungsmöglichkeiten des Empfängers.
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4 Sie können auch pauschal aufgrund 
der im Voraus geschätzten Kosten 
festgelegt werden.
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19. Bundesgesetz vom 22. März 
198533 über die Verwendung der 
zweckgebundenen Mineralöl-
steuer und weiterer für die 
Strassen- und Luftverkehr 
zweckgebundener Mittel

Art. 4 Abs. 2

2 Der Anteil für die Beiträge nach 
Artikel 86 Absatz 3 Buchstaben d und 
e BV (nicht werkgebundene Beiträge) 
wird für jeweils vier Jahre festgelegt; 
er beträgt 24 Prozent der Hälfte des 
Reinertrags der Verbrauchssteuer 
auf allen Treibstoffen, ausser den 
Flugtreibstoffen, nach Artikel 131 
Absatz 1 Buchstabe e BV.

33	 SR 725.116.2

19. ...

(Stand am 1. August 2025)

Siehe Massnahme 43 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 4	 Aufteilung auf die ein-
zelnen Aufgabengebie-
te

1 Die Bundesversammlung teilt mit 
dem Voranschlag die Mittel nach 
Artikel 1 Absatz 1 auf die in Artikel 86 
Absätze 1 und 3 BV genannten ein-
zelnen Aufgabengebiete auf.
2 Der Anteil für die Beiträge nach 
Artikel 86 Absatz 3 Buchstaben d und 
e BV (nicht werkgebundene Beiträge) 
wird für jeweils vier Jahre festgelegt; 
er beträgt mindestens 27 Prozent der 
Hälfte des Reinertrags der Ver-
brauchssteuer auf allen Treibstoffen, 
ausser den Flugtreibstoffen, nach 
Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe e BV.
3 In der Spezialfinanzierung für den 
Strassenverkehr nach Artikel 86 
Absatz 3 BV ist eine angemessene 
Rückstellung zur Gewährleistung 
einer ausgeglichenen Einnahmen- 
und Ausgabenentwicklung vorzuse-
hen. Die Ausgaben dürfen die zweck-
gebundenen Mittel nicht übersteigen.
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Art. 37f Abs. 1 Bst. a und f sowie 
Abs. 2
1 Der Bund kann zur Förderung eines 
hohen technischen Sicherheitsni-
veaus im Luftverkehr Beiträge ge-
währen an:
a. 	 die Finanzierung der An- und 

Abflugsicherungsdienste auf 
schweizerischen Flugplätzen mit 
Flugsicherung, sofern ein Bun-
desinteresse besteht;

f.	 die Erbringung von Flugsiche-
rungsdiensten.

2 Der Bundesrat regelt, was als Bun-
desinteresse im Sinne von Absatz 1 
Buchstabe a gilt.

Siehe Massnahme 44 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 37f	 Technische Sicherheit Art. 37f

1 Der Bund kann zur Förderung eines 
hohen technischen Sicherheitsni-
veaus im Luftverkehr Beiträge ge-
währen an:

1 ...

a.	 die Finanzierung der An- und 
Abflugsicherungsdienste auf 
schweizerischen Flugplätzen mit 
Flugsicherung;

a.	 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

b.	 Unfallverhütungsprogramme für 
den Luftverkehr sowie For-
schungs- und Entwicklungsvorha-
ben;

c.	 bauliche Massnahmen;
d.	 die Entwicklung technischer Sys-

teme;
e.	 die Aus- und Weiterbildung.

f.	 Streichen 

2 Streichen 
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20. Energiegesetz vom 30. Sep-
tember 201634

Art. 49 Abs. 2–4

2 Aufgehoben 

3 Aufgehoben

34	 SR 730.0

20. ...

(Stand am 1. Oktober 2025)

Art. 49	 Forschung, Entwick-
lung und Demonstrati-
on

Siehe Massnahme 53 auf der  
Finanzplanfahne

1 Der Bund fördert die Grundlagenfor-
schung, die anwendungsorientierte 
Forschung und die forschungsnahe 
Entwicklung neuer Energietechnolo-
gien, insbesondere im Bereich der 
sparsamen und effizienten Energie-
nutzung, der Energieübertragung und 
-speicherung sowie der Nutzung 
erneuerbarer Energien. Er berück-
sichtigt dabei die Anstrengungen der 
Kantone und der Wirtschaft.
2 Er kann nach Anhörung des Stand-
ortkantons unterstützen:
a.	 Pilot- und Demonstrationsanlagen 

sowie Pilot- und Demonstrations-
projekte;

b.	 Feldversuche und Analysen, die 
der Erprobung und Beurteilung 
von Energietechniken, der 
Evaluation energiepolitischer 
Massnahmen oder der Erfassung 
der erforderlichen Daten dienen.

3 Pilot- und Demonstrationsanlagen 
mit ausländischem Standort sowie 
Pilot- und Demonstrationsprojekte, 
die im Ausland durchgeführt werden, 
können ausnahmsweise unterstützt 
werden, wenn durch sie in der 
Schweiz eine Wertschöpfung gene-
riert wird.
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4 Aufgehoben

Art. 50a	 Ersatz von Wärmeer-
zeugungsanlagen und 
Massnahmen im Be-
reich der Energieeffizi-
enz von Gebäuden 

1 Der Bund fördert befristet bis zum 
31. Dezember 2034 den Ersatz fossil 
betriebener Heizungen durch eine 
Wärmeerzeugung aus erneuerbaren 
Energien sowie Massnahmen im 
Bereich der Energieeffizienz von 
Gebäuden mit einem Betrag von 
höchstens 200 Millionen Franken pro 
Jahr.
 

2 Soweit der Bundesrat nichts ande-
res bestimmt, erfolgt die Förderung 
mittels Globalbeiträgen nach Arti-
kel 52.  

4 Der Bund kann die Pilot- und De-
monstrationsanlagen sowie die Pilot- 
und Demonstrationsprojekte, die 
unterstützt werden sollen, teilweise 
mittels eines wettbewerblichen Ver-
fahrens auswählen. Zu diesem 
Zweck kann das BFE Aufrufe zur 
Einreichung von Gesuchen zu be-
stimmten Themen und innerhalb 
einer bestimmten Frist veröffentli-
chen. Gesuche zu den in den Aufru-
fen enthaltenen Themen können im 
betreffenden Jahr nur berücksichtigt 
werden, wenn sie im Rahmen des 
wettbewerblichen Verfahrens und 
fristgerecht gestellt werden.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 50a	 Impulsprogramm für 
den Ersatz von Wär-
meerzeugungsanlagen 
und Massnahmen im 
Bereich der Energieef-
fizienz

Art. 50a

1 Der Bund fördert im Rahmen eines 
Impulsprogramms mit einem Betrag 
von 200 Millionen Franken pro Jahr 
und befristet auf zehn Jahre den 
Ersatz fossil betriebener Heizungen 
und ortsfester elektrischer Wider-
standsheizungen durch eine Wär-
meerzeugung aus erneuerbaren 
Energien und Massnahmen im Be-
reich der Energieeffizienz.

1 ... 
 
 
 
 
 
                                            ... von 
höchstens 450 Millionen Franken pro 
Jahr.
(siehe Ziff. 15.Co2-Gesetz Art. 33a 
Abs. 1 Einleitungssatz und Bst. a, 
Abs. 2 und 3, ...)

2 Der Vollzug erfolgt durch die Kanto-
ne im Rahmen der bestehenden 
Strukturen nach Artikel 34 des 
CO2-Gesetzes vom 23. Dezember 
2011.
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Art. 51 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 
1 Der Bund kann die Massnahmen 
nach den Artikeln 47, 48, 50 und 50a 
entweder in der Form von jährlichen 
Globalbeiträgen an die Kantone oder 
in der Form von Finanzhilfen an Ein-
zelprojekte fördern. … 
 
 
 

3 Die Mittel werden den Kantonen in 
einem Sockelbeitrag pro Einwohnerin 
und Einwohner ausgerichtet. Der 
Bundesrat kann bei der Ausrichtung 
der Mittel die bisherigen Anstrengun-
gen der Kantone im Gebäudebereich 
berücksichtigen.
4 Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten, insbesondere die Höhe der För-
derbeiträge unter Berücksichtigung 
fehlender Wärmeverteilsysteme. Er 
unterstützt beim Ersatz fossil betrie-
bener Heizungen insbesondere Anla-
gen im mittleren und höheren Leis-
tungsbereich und legt die minimalen 
Anforderungen an das Impulspro-
gramm fest.
5 Die Bundesversammlung bewilligt 
mit einfachem Bundesbeschluss 
einen zehnjährigen Verpflichtungs-
kredit.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 51	 Grundsätze
1 Der Bund kann die Massnahmen 
nach den Artikeln 47, 48 und 50 ent-
weder in der Form von jährlichen 
Globalbeiträgen an die Kantone oder 
von Finanzhilfen an Einzelprojekte 
fördern. Für Einzelprojekte zur Um-
setzung der Massnahmen nach Arti-
kel 50 gewährt er nur in Ausnahme-
fällen Finanzhilfen, insbesondere 
wenn:
a.	 das Einzelprojekt von exemplari-

scher Bedeutung ist; oder
b.	 das Einzelprojekt Teil eines Pro-

gramms des Bundes ist, mit dem 
die Markteinführung neuer Tech-
nologien gefördert werden soll.
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2 Aufgehoben

Art. 52 Abs. 4, 6 zweiter Satz und 7

2 Massnahmen nach den Artikeln 47, 
48 und 50 können im Rahmen von 
Globalbeiträgen nach Artikel 34 des 
CO2-Gesetzes vom 23. Dezember 
2011 finanziert werden, sofern die 
dort genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind.
3 Die Förderung nach Artikel 49 Ab-
satz 1 richtet sich auch für Einzelpro-
jekte nach dem Bundesgesetz vom 
14. Dezember 2012 über die Förde-
rung der Forschung und der Innovati-
on.
4 Die Unterstützung nach Artikel 49 
Absatz 2 erfolgt in der Form von 
Finanzhilfen nach Artikel 53.

Siehe Massnahme 52 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 52	 Globalbeiträge Art. 52
1 Globalbeiträge werden nur gewährt, 
sofern ein Kanton über ein Förder-
programm im jeweiligen Bereich 
verfügt. Sie dürfen den vom Kanton 
zur Durchführung des Förderpro-
gramms bewilligten jährlichen Kredit 
nicht überschreiten.

1 ... 
 
                                                   ... 
verfügt. Sie werden in einen Sockel-
beitrag pro Einwohnerin oder Ein-
wohner und in einen Ergänzungsbei-
trag aufgeteilt. Der Sockelbeitrag pro 
Einwohnerin oder Einwohner beträgt 
maximal 30 Prozent der verfügbaren 
Mittel. Der Ergänzungsbeitrag wird 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl auf 
die einzelnen Kantone verteilt und 
darf den vom Kanton zur Durchfüh-
rung des Förderprogramms bewillig-
ten jährlichen Kredit nicht überschrei-
ten.
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4 Die Globalbeiträge werden im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl auf die 
einzelnen Kantone verteilt. Die Kan-
tone erstatten dem BFE jährlich Be-
richt. 

2 Im Bereich Information und Bera-
tung (Art. 47) sowie Aus- und Weiter-
bildung (Art. 48) werden insbesonde-
re Programme zur Förderung der 
sparsamen und effizienten Energie-
nutzung unterstützt.
3 Im Bereich Energie- und Abwärme-
nutzung (Art. 50) sind mindestens 50 
Prozent des einem Kanton zugespro-
chenen Globalbeitrags zur Förderung 
von Massnahmen Privater, ein-
schliesslich des Anschlusses an 
bestehende oder neue Nah- und 
Fernwärmenetze, einzusetzen. 
Massnahmen im Gebäudebereich 
werden zudem nur unterstützt, sofern 
das kantonale Förderprogramm die 
Erstellung eines Gebäudeenergie-
ausweises mit Beratungsbericht 
vorschreibt; der Bundesrat regelt die 
Ausnahmen, namentlich für Fälle, in 
denen eine solche Beitragsvoraus-
setzung unverhältnismässig ist.
4 Die Höhe der Globalbeiträge an die 
einzelnen Kantone bemisst sich nach 
der Wirksamkeit des kantonalen 
Förderprogramms und der Höhe des 
kantonalen Kredits. Die Kantone 
erstatten dem BFE jährlich Bericht.

4 Die Kantone erstatten dem BFE 
jährlich Bericht.

5 Die in einem Jahr nicht verwende-
ten finanziellen Mittel sind dem Bund 
zurückzuerstatten. Anstelle einer 
Rückerstattung kann das BFE den 
Übertrag zugunsten des Folgejahrs 
bewilligen.
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6 … 
 
 
 
                     ... Für den Ersatz von 
Wärmeerzeugungsanlagen und 
Massnahmen im Bereich der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden (Art. 50a) 
regelt er insbesondere die Massnah-
men, für die Globalbeiträge ausge-
richtet werden können, die Förderbe-
dingungen sowie die Höhe der 
Förderbeiträge; die Kantone wirken 
an der Erarbeitung der entsprechen-
den Grundlagen mit.
 

7 Der Bundesrat berücksichtigt die 
bestehenden gesetzlichen Vorgaben 
der Kantone. 

Art. 53 Abs. 2bis und 3 Bst. a

6 Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten, insbesondere die Voraussetzun-
gen, die die Kantone erfüllen müs-
sen, damit ihnen Globalbeiträge 
gewährt werden.

6 Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten. Bundesrat und Kantone legen in 
Form eines gemeinsamen Fördermo-
dells insbesondere die Voraussetzun-
gen, die die Kantone erfüllen müs-
sen, damit ihnen Globalbeiträge 
gewährt werden, fest; für den Ersatz 
von Wärmeerzeugungsanlagen und 
Massnahmen im Bereich der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden (Art. 50a) 
insbesondere die Massnahmen, für 
die Globalbeiträge ausgerichtet wer-
den können, die Förderbedingungen 
sowie die Höhe der Förderbeiträge.
(siehe Ziff. 15.Co2-Gesetz Art. 33a 
Abs 1 Einleitungssatz und Bst. a, 
Abs. 2 und 3, ...)

Siehe Massnahme 53 auf der Fi-
nanzplanfahne

Art. 53	 Finanzhilfen an Einzel-
projekte

1 Finanzhilfen an Einzelprojekte wer-
den in der Regel in Form von nicht 
rückzahlbaren Geldleistungen ge-
währt. Betriebsbeiträge werden nur 
ausnahmsweise gewährt. Die rück-
wirkende Unterstützung ist ausge-
schlossen.
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2bis Aufgehoben

3 ...
a.	 Aufgehoben 

2 Die Finanzhilfen nach den Artikeln 
47, 48 und 50 dürfen 40 Prozent der 
anrechenbaren Kosten nicht über-
steigen. Ausnahmsweise können die 
Finanzhilfen auf 60 Prozent der anre-
chenbaren Kosten erhöht werden. 
Massgeblich für die Ausnahme sind 
die Qualität des Projektes, das be-
sondere Interesse des Bundes und 
die finanzielle Situation der Finanzhil-
feempfängerin oder des Finanzhilfe-
empfängers.
2bis Die Finanzhilfen nach Artikel 49 
Absatz 2 dürfen 50 Prozent der anre-
chenbaren Kosten nicht übersteigen. 
Ausnahmsweise können die Finanz-
hilfen für Pilotanlagen und -projekte 
mit niedriger Technologiereife und 
hohem finanziellem Risiko bis auf 70 
Prozent der anrechenbaren Kosten 
erhöht werden. Massgebend für die 
Ausnahme sind das besondere Inter-
esse des Bundes sowie das Verhält-
nis zwischen Kosten und Nutzen.
3 Als anrechenbare Kosten gelten:
a.	 bei den Finanzhilfen nach Artikel 

49 Absatz 2: die nicht amortisier-
baren Anteile der Kosten, die 
direkt im Zusammenhang mit der 
Entwicklung und Erprobung der 
innovativen Aspekte des Projek-
tes stehen;

b.	 bei den Finanzhilfen nach Artikel 
50: die Mehrinvestitionen gegen-
über den Kosten für konventionel-
le Techniken;

c.	 bei den übrigen Finanzhilfen: die 
Aufwendungen, die tatsächlich 
entstanden und für die effiziente 
Erfüllung der Aufgabe unbedingt 
erforderlich sind.
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4 Wird mit einem geförderten Projekt 
ein erheblicher Gewinn erwirtschaf-
tet, so kann der Bund die Finanzhilfe 
ganz oder teilweise zurückfordern.
5 Der Bundesrat regelt die Einzelhei-
ten; insbesondere legt er die Kriterien 
für die Gewährung von Finanzhilfen 
an Einzelprojekte fest.
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21. Strassenverkehrsgesetz 
vom 19. Dezember 195835

Art. 105a36

Aufgehoben

35	 SR 741.01
36	 BBl 2023 791

(Stand am 1. April 2025)
(Fassung gemäss Änderung vom 
17.03.2023, siehe BBl 2023 791; 
noch nicht in Kraft:

Siehe Massnahme 42 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 105a
Finanzhilfen für neue Technologien

1 Das ASTRA kann im Rahmen der 
bewilligten Kredite zur Förderung 
neuartiger Lösungen für den Verkehr 
auf öffentlichen Strassen Finanzhil‑
fen gewähren für:
a.	 Pilot- und Demonstrationsanla‑

gen;
b.	 Projekte zur Erprobung neuer 

technologischer Entwicklungen.
2 Pilot- und Demonstrationsanlagen 
mit Standort im Ausland sowie 
Pilot- und Demonstrationsprojekte, 
die im Ausland durchgeführt werden, 
können ausnahmsweise unterstützt 
werden, wenn durch sie in der 
Schweiz eine Wertschöpfung 
generiert wird, die mindestens dem 
Umfang der Finanzhilfe entspricht.
3 Finanzhilfen werden gestützt auf ein 
Gesuch und unter folgenden Voraus‑
setzungen gewährt:
a.	 Die Gesuchsteller bieten Gewähr, 

dass die Arbeiten zielgerichtet 
durchgeführt und systematisch 
ausgewertet werden.

b.	 Das Vorhaben hat einen positiven 
Effekt für einen nachhaltigen 
Verkehr.

c.	 Das Vorhaben ist innert 3 Jahren 
abgeschlossen.
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d.	 Das Vorhaben und dessen Er‑
kenntnisse sind durch die für das 
Vorhaben verantwortliche Person 
zu dokumentieren; das ASTRA 
kann die entsprechenden Berich‑
te kostenfrei publizieren und 
verwenden.

4 Die Finanzhilfe beläuft sich auf 
höchstens 50 Prozent der anrechen‑
baren Kosten.
5 Der Bundesrat regelt die weiteren 
Vorgaben für die Finanzhilfen, 
insbesondere die Anforderungen an 
das Gesuch, die anrechenbaren 
Kosten und die Voraussetzungen für 
die Verlängerung der Frist nach 
Absatz 3 Buchstabe c.)
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22. Postgesetz vom 17. Dezem-
ber 201037

Art. 16 Abs. 4, 6 und 7 

4 Für die Zustellung von abonnierten 
Tages- und Wochenzeitungen der 
Regional- und Lokalpresse wird eine 
Ermässigung gewährt. 

37	 SR 783.0

22. ...

(Stand am 1. September 2023)

Siehe Massnahme 33 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 16	 Preise Art. 16
1 Die Preise sind nach wirtschaftli-
chen Grundsätzen festzulegen. Die 
Überprüfung der Einhaltung dieses 
Grundsatzes erfolgt nach dem Preis-
überwachungsgesetz vom 20. De-
zember 1985.
2 Für Briefe und Pakete der Grund-
versorgung im Inland sind die Preise 
distanzunabhängig und nach einheit-
lichen Grundsätzen festzulegen. Die 
PostCom überprüft periodisch die 
Einhaltung der Distanzunabhängig-
keit.
3 Die Preise für die Zustellung abon-
nierter Zeitungen und Zeitschriften 
sind distanzunabhängig. Sie entspre-
chen den in den grösseren Agglome-
rationen üblichen Preisen.
4 Ermässigungen werden gewährt für 
die Zustellung von:

4 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

a.	 abonnierten Tages- und Wochen-
zeitungen der Regional- und 
Lokalpresse;

b.	 Zeitungen und Zeitschriften von 
nicht gewinnorientierten Organi-
sationen an ihre Abonnenten, 
Mitglieder oder Spender (Mitglied-
schafts- und Stiftungspresse) in 
der Tageszustellung.
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6 Die Ermässigung bedarf der Ge-
nehmigung des Bundesrates. 
7 Der Bund leistet jährlich einen Bei-
trag von 30 Millionen Franken für 
diese Ermässigung.

5 Von Ermässigungen ausgeschlos-
sen sind Titel, die zu einem Kopfblatt-
verbund mit über 100 000 Exempla-
ren beglaubigter Gesamtauflage 
gehören. Der Bundesrat kann weitere 
Kriterien vorsehen; solche können 
insbesondere sein: das Verbreitungs-
gebiet, die Erscheinungshäufigkeit, 
der redaktionelle Anteil sowie das 
Verbot von überwiegender Bewer-
bung von Produkten und Dienstleis-
tungen.
6 Der Bundesrat genehmigt die er-
mässigten Preise.

6 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

7 Der Bund leistet zur Gewährung 
dieser Ermässigung jährlich folgende 
Beiträge:

7 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

a.	 30 Millionen Franken für die Regi-
onal- und Lokalpresse;

b.	 20 Millionen Franken für die Mit-
gliedschafts- und Stiftungspresse.

8 Der Bundesrat kann für die Grund-
versorgung oder für Teile davon Prei-
sobergrenzen festlegen. Diese Ober-
grenzen gelten einheitlich und richten 
sich nach den Entwicklungen des 
Marktes. Der Bundesrat kann den 
Erlass sowie den Vollzug von techni-
schen und administrativen Vorschrif-
ten an die PostCom übertragen.
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23. Bundesgesetz vom 24. März 
200638 über Radio und Fernse-
hen

Art. 28	 Publizistisches Ange-
bot für das Ausland

In Krisensituationen kann der Bun-
desrat mit der SRG besondere kurz-
fristige Leistungsaufträge zur Völker-
verständigung vereinbaren. Der Bund 
trägt die Kosten. 

38	 SR 784.40

23. ...

(Stand am 1. Oktober 2024)

Siehe Massnahme 24 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 28Art. 28	 Publizistisches Ange-
bot für das Ausland

1 Der Bundesrat vereinbart mit der 
SRG periodisch den Umfang des 
publizistischen Angebots für das 
Ausland nach Artikel 24 Absatz 1 
Buchstabe c und die entsprechenden 
Kosten.

Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Ziff. V Abs. 2 und 3)

2 In Krisensituationen kann er mit der 
SRG besondere kurzfristige Leis-
tungsaufträge zur Völkerverständi-
gung vereinbaren.
3 Die Kosten für Leistungen nach 
Absatz 1 werden der SRG mindes-
tens zur Hälfte vom Bund abgegol-
ten, die Kosten für Leistungen nach 
Absatz 2 im vollen Umfang.
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Art. 57

Aufgehoben 

3. Kapitel (Art. 76): Aufgehoben

Art. 76
Aufgehoben

Siehe Massnahme 35 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 57	 Unterstützung der 
Verbreitung von Radio-
programmen

1 Das BAKOM gewährt einem Pro-
grammveranstalter mit einer Konzes-
sion mit Abgabenanteil nach Artikel 
38 Absatz 1 Buchstabe a, dem in 
einer Bergregion ein zusätzlicher 
Aufwand für die drahtlos-terrestrische 
Verbreitung seines Radioprogramms 
entsteht, einen Beitrag.
2 Der Bundesrat regelt die Vorausset-
zungen und Berechnungskriterien, 
nach welchen das BAKOM die Bei-
träge entrichtet.

3. Kapitel: Aus- und Weiterbil-
dung von Programmschaffen-
den

Art. 76 Siehe Massnahme 34 auf der  
Finanzplanfahne

Der Bund kann die Aus- und Weiter-
bildung von Programmschaffenden 
fördern, namentlich durch Beiträge 
an Aus- und Weiterbildungsinstitutio-
nen. Das BAKOM regelt die Vergabe-
kriterien und entscheidet über die 
Ausrichtung der Beiträge.
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24. Umweltschutzgesetz vom 
7. Oktober 198339

Art. 35g Abs. 2

2 Aufgehoben 

39	 SR 814.01

24. ...

(Stand am 1. April 2025)

Siehe Massnahme 22 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 35g	 Rückverfolgbarkeit und 
Deklaration

Art. 35g

1 Händler müssen dokumentieren, 
von welchem Zulieferer sie Holz oder 
Holzerzeugnisse bezogen und an 
welchen Abnehmer sie diese weiter-
gegeben haben; der Bundesrat kann 
für weitere von ihm nach Artikel 35e 
Absatz 3 bezeichnete Rohstoffe und 
Produkte eine solche Dokumentati-
onspflicht festlegen.
2 Jede Person, die Holz oder Holzer-
zeugnisse an den Konsumenten 
abgibt, muss die Holzart und die 
Herkunft des Holzes deklarieren. Der 
Bundesrat bestimmt das Holz und die 
Holzerzeugnisse, für die diese Dekla-
rationspflicht gilt.

2 Gemäss geltendem Recht
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Art. 49 Sachüberschrift sowie Abs. 1, 
1bis und 3
	 Forschung

1 Aufgehoben

1bis Aufgehoben

Art. 49	 Ausbildung und For-
schung

Art. 49

	 Streichen (= gemäss  
	 geltendem Recht)

1 Der Bund kann die Aus- und Weiter-
bildung von Fachpersonen fördern, 
die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Umweltschutz ausüben.

1 Gemäss geltendem Recht Siehe Massnahme 47 auf der Fi-
nanzplanfahne

1bis Er kann zur Sicherstellung eines 
qualitativ hochstehenden Kursange-
bots Beiträge an private Organisatio-
nen gewähren, die Aus- und Weiter-
bildungskurse zum Umgang mit 
Pflanzenschutzmitteln anbieten, die 
Stoffe nach Artikel 29 enthalten. Die 
Beiträge richten sich nach dem Inter-
esse des Bundes an der Aufgabener-
füllung sowie den Finanzierungsmög-
lichkeiten der begünstigten Organi- 
sation und betragen höchstens 50 
Prozent der anrechenbaren Kurskos-
ten. Die Finanzhilfen können gestützt 
auf geschätzte Kosten einer effizient 
erbrachten Leistung auch pauschal 
ausbezahlt werden.

1bis Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

Siehe Massnahme 47 auf der Fi-
nanzplanfahne

2 Er kann Forschungsarbeiten und 
Technologiefolgen-Abschätzungen in 
Auftrag geben oder unterstützen.
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3 Aufgehoben3 Er kann die Entwicklung, Zertifizie-
rung und Verifizierung sowie die 
Markteinführung von Anlagen und 
Verfahren fördern, mit denen die 
Umweltbelastung im öffentlichen 
Interesse vermindert werden kann. 
Die Finanzhilfen dürfen in der Regel 
50 Prozent der Kosten nicht über-
schreiten. Sie müssen bei einer kom-
merziellen Verwertung der Entwick-
lungsergebnisse nach Massgabe der 
erzielten Erträge zurückerstattet 
werden. Der Bundesrat beurteilt alle 
fünf Jahre generell die Wirkung der 
Förderung und erstattet den eidge-
nössischen Räten über die Ergebnis-
se Bericht.

3 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 25. GSchG Art. 57 Abs. 2 
und Art. 64a, Ziff. 31. WaG Art. 34a)

Siehe Massnahme 45 auf der Fi-
nanzplanfahne
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25. Gewässerschutzgesetz 
vom 24. Januar 199140

Art. 57 Abs. 2

2 Aufgehoben

40	 SR 814.20

25. ...

(Stand am 1. August 2025)

Siehe Massnahme 45 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 57	 Aufgaben des Bundes Art. 57
1 Der Bund führt Erhebungen von 
gesamtschweizerischem Interesse 
durch über:
a.	 die hydrologischen Verhältnisse;
b.	 die Wasserqualität der ober- und 

unterirdischen Gewässer;
c.	 die Trinkwasserversorgung;
d.	 andere Belange des Gewässer-

schutzes.
2 Er kann sich an der Entwicklung 
von Anlagen und Verfahren, mit de-
nen der Stand der Technik im allge-
meinen Interesse des Gewässer-
schutzes, insbesondere durch 
Massnahmen an der Quelle, erhöht 
wird, finanziell beteiligen.

2 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 24. USG Art. 49 Abs. 3, 
...)

3 Er stellt die Ergebnisse und die 
Auswertung der Erhebungen Interes-
sierten zur Verfügung.
4 Der Bundesrat regelt die Durchfüh-
rung der Erhebungen und ihre Aus-
wertung.
5 Die Bundesstellen erlassen fach- 
technische Weisungen und beraten 
die Erhebungsstellen. Sie können 
gegen Rechnung hydrologische Ar-
beiten für andere durchführen oder 
ihre Geräte für solche Arbeiten zur 
Verfügung stellen.
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Art. 64 Sachüberschrift und Abs. 2 
	 Grundlagenbeschaffung und  
	 Aufklärung

2 Er kann Finanzhilfen für die Infor-
mation der Bevölkerung gewähren. 
 

Art. 64a
Aufgehoben

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 64	 Grundlagenbeschaf-
fung, Ausbildung und 
Aufklärung

Art. 64
	 Streichen (= gemäss  
	 geltendem Recht)

1 Der Bund kann den Kantonen im 
Rahmen der bewilligten Kredite Ab-
geltungen leisten für die Ermittlung 
der Ursachen der ungenügenden 
Wasserqualität eines wichtigen Ge-
wässers im Hinblick auf die Sanie-
rungsmassnahmen.
2  Er kann Finanzhilfen an die Aus- 
und Weiterbildung von Fachpersonal 
und an die Aufklärung der Bevölke-
rung gewähren.

2 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

3 Er kann die Erstellung kantonaler 
Inventare über Wasserversorgungs-
anlagen und Grundwasservorkom-
men im Rahmen der bewilligten Kre-
dite durch Abgeltungen sowie durch 
eigene Arbeiten unterstützen, wenn:
a.	 diese Inventare nach den Richtli-

nien des Bundes erstellt werden; 
und

b.	 die Gesuche vor dem 1. Novem-
ber 2010 eingereicht werden.

4 Die Leistungen des Bundes betra-
gen höchstens 40 Prozent der Kos-
ten.

Siehe Massnahme 45 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 64a	 Risikogarantie Art. 64a
Der Bund kann für Erfolg verspre-
chende neuartige Anlagen und Ein-
richtungen eine Risikogarantie über-
nehmen. Diese darf 60 Prozent der 
anrechenbaren Kosten nicht über-
steigen.

Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 24. USG Art. 49 Abs. 3, 
...)
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26. Gentechnikgesetz vom 
21. März 200341

Art. 26 Sachüberschrift und Abs. 3
	 Förderung der Forschung 
	 und des öffentlichen Dialogs
 

3 Aufgehoben

41	 SR 814.91

26. ...

(Stand am 1. Januar 2022)

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 26	 Förderung der For-
schung, des öffentli-
chen Dialogs und der 
Ausbildung

Art. 26
	 Streichen (= gemäss  
	 geltendem Recht)

1 Der Bund kann Forschungsarbeiten 
und Technologiefolgenabschätzun-
gen in Auftrag geben oder unterstüt-
zen.
2 Er fördert die Kenntnisse der Bevöl-
kerung und den öffentlichen Dialog 
über den Einsatz sowie die Chancen 
und Risiken der Biotechnologie.
3 Er kann die Aus- und Weiterbildung 
der mit Aufgaben nach diesem Ge-
setz betrauten Personen fördern.

3 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)
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27. Zivildienstgesetz vom 
6. Oktober 199542

Art. 46 Abs. 3 Bst. c

3 ...

c.	 Aufgehoben

42	 SR 824.0

(Stand am 1. Januar 2025)

Siehe Massnahme 25 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 46	 Abgaben des Einsatz-
betriebes

1 Die Vollzugsstelle erhebt vom Ein-
satzbetrieb für jeden anrechenbaren 
Tag der ihm zugewiesenen zivil-
dienstleistenden Person eine Abgabe 
als Ausgleich für die erhaltene Ar-
beitskraft. Der Bundesrat setzt die 
Höhe der Abgabe fest und regelt die 
Bemessungsgrundlagen.
1bis Von Institutionen des Bundes wird 
keine Abgabe erhoben.
2 Der Bundesrat kann den Vollzug 
von Absatz 1 aussetzen, wenn die 
Wirtschaftslage oder die Nachfrage 
nach zivildienstleistenden Personen 
eine Erhebung der Abgabe nicht 
gestatten.
3 Die Vollzugsstelle kann von der 
Erhebung der Abgabe absehen:
a.	 bei Einsatzbetrieben, an deren 

Mitwirkung im Vollzug ein beson-
deres Interesse besteht und die 
sonst nicht in der Lage wären, 
zivildienstleistende Personen zu 
beschäftigen;

b.	 wenn ein Einsatzbetrieb eine zivil-
dienstleistende Person beschäf-
tigt, die im Einsatz speziell be-
treut oder geführt werden muss;

c.	 bei Einsätzen, für die der Einsatz-
betrieb Finanzhilfe nach Artikel 47 
erhält;

d.	 bei Einsätzen im Tätigkeitsbe-
reich nach Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe h;
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Art. 47

Aufgehoben

e.	 bei Probeeinsätzen.
4 Artikel 6 bleibt vorbehalten.

Siehe Massnahme 25 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 47	 Finanzhilfe zugunsten 
des Einsatzbetriebes

1 Der Bund kann im Rahmen der 
bewilligten Kredite ausnahmsweise 
Projekte finanziell unterstützen, die 
der Kulturgütererhaltung, dem Um-
welt‑ und Naturschutz, der Land-
schaftspflege oder dem Wald dienen.
2 Der Bundesrat regelt die weiteren 
Voraussetzungen für die Gewährung 
seiner finanziellen Unterstützung und 
die anrechenbaren Projektkosten.
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28. Bundesgesetz vom 6. Okto-
ber 200643 über Regionalpolitik 

Art. 12

Aufgehoben

43	 SR 901.0 

28. ...

(Stand am 1. April 2024)

Siehe Massnahme 54 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 12	 Steuererleichterungen Art. 12

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 19, Art. 21 Abs. 1 und 3 
zweiter Satz und Art. 25a)

1 Soweit ein Kanton Steuererleichte-
rungen nach Artikel 23 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes vom 14. Dezember 
1990 über die Harmonisierung der 
direkten Steuern der Kantone und 
Gemeinden gewährt, kann der Bund 
für die direkte Bundessteuer eben-
falls Steuererleichterungen gewäh-
ren.
2 Steuererleichterungen bei der direk-
ten Bundessteuer werden nur ge-
währt, soweit:
a.	 ein industrielles Unternehmen 

oder ein produktionsnaher Dienst-
leistungsbetrieb neue Arbeitsplät-
ze schafft oder bestehende neu 
ausrichtet;

b.	 das Vorhaben die regionalwirt-
schaftlichen Anforderungen die-
ses Gesetzes erfüllt;

c.	 der Kanton die Nachzahlung von 
missbräuchlich beanspruchten 
Steuererleichterungen verlangt.
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Art. 19

Aufgehoben

3 Der Bundesrat legt, nach Konsultati-
on der Kantone, die Gebiete fest, in 
denen Unternehmen von diesen 
Erleichterungen profitieren können, 
und regelt die Modalitäten der Finan-
zaufsicht, insbesondere die Pflicht, 
Informationen über die Wirkung der 
gewährten Steuererleichterungen 
einzuholen und weiterzuleiten.

Siehe Massnahme 54 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 19	 Gesuche um Steuerer-
leichterungen und 
Verfahren

Art. 19

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 12, ...)

1 Der Kanton entscheidet über die 
Gewährung kantonaler Steuererleich-
terungen. Er leitet das Gesuch mit 
seinen Entscheiden und Anträgen an 
das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(SECO) weiter.
2 Das SECO prüft die Gesuche zu-
handen des Eidgenössischen Depar-
tements für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung (WBF). Dieses entschei-
det über die Einräumung und das 
Ausmass von Steuererleichterungen 
bei der direkten Bundessteuer.
3 Die Steuererleichterungen bei der 
direkten Bundessteuer werden, nach 
Massgabe des vom WBF getroffenen 
Entscheides und im Einvernehmen 
mit dem Eidgenössischen Finanzde-
partement, von der für die Veranla-
gung der Unternehmen zuständigen 
kantonalen Behörde verfügt.
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Art. 21 Abs. 1 und 3 zweiter Satz

1 Der Bund finanziert die Massnah-
men nach diesem Gesetz über einen 
Fonds für Regionalentwicklung. 

3 ...  
 
 
 
                                 ... Der Fonds 
darf sich nicht verschulden. 

Siehe Massnahme 54 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 21	 Fonds für Regionalent-
wicklung

Art. 21

1 Der Bund äufnet zur Finanzierung 
der Massnahmen nach diesem Ge-
setz einen Fonds für Regionalent-
wicklung.

1 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

2 Die jährlichen Zinserträge, Rück-
zahlungen und Garantieleistungen 
aus den Darlehen, welche nach dem 
Bundesgesetz vom 21. März 1997 
über Investitionshilfe für Berggebiete 
(IHG) zugesichert und ausbezahlt 
worden sind, und aus den Darlehen, 
die nach Artikel 7 gewährt werden, 
sind dem Fonds für Regionalentwick-
lung gutzuschreiben.

3 ... 
 
 
 
                                     ... Streichen 
(= gemäss geltendem Recht)
(siehe Art. 12, ...)

3 Die Fondsentnahmen und Darle-
henskonditionen sind unter Berück-
sichtigung der Verluste aus laufen-
den Darlehen, den Zinserträgen und 
der Teuerung festzulegen. Soweit 
möglich ist eine längerfristige Werter-
haltung des Fonds anzustreben.
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Art. 25a	 Übergangsbestimmung 
zur Änderung vom …

Die Eidgenössische Steuerverwal-
tung übermittelt dem SECO bis drei 
Jahre nach dem Ablauf der letzten 
Bundessteuererleichterung, die nach 
bisherigem Recht gewährt wurde, die 
von den Kantonen erhaltenen Daten 
über die Höhe der steuerbaren Rein-
gewinne, für die keine direkte Bun-
dessteuer erhoben wurde.

Siehe Massnahme 54 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 25a

Streichen
(siehe Art. 12, ...)
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29. Landwirtschaftsgesetz vom 
29. April 199844

Art. 22	 Versteigerung von 
Zollkontingenten

1 Die Zollkontingente werden verstei-
gert. 
2 Der Bundesrat kann von der Ver-
steigerung ausnahmsweise absehen, 
wenn aufgrund der Marktverhältnis-
se:
a.	 eine kurzfristige Zuteilung erfor-

derlich ist; oder
b.	 der erwartete Erlös aus der Ver-

steigerung tiefer ist als die bei der 
Versteigerung anfallenden Kos-
ten.

3 Wird von der Versteigerung abgese-
hen, so kann der Bundesrat bestim-
men, dass die Zollkontingente durch 
die zuständige Behörde nach einem 
der folgenden Verfahren zugeteilt 
werden: 
a.	 in der Reihenfolge der Veranla-

gung;
b.	 nach Massgabe der bisherigen 

Einfuhren der Gesuchsteller;
c.	 nach Marktanteilen; oder
d.	 aufgrund der beantragten Menge.
4 Um Missbräuche zu verhindern, 

44	 SR 910.1 

29. ...

(Stand am 1. Januar 2025)

Siehe Massnahme 50 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 22	 Verteilung von Zollkon-
tingenten

Art. 22

Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Art. 23, Art. 48 Abs. 1, 2, 2bis 
und 3)

1 Bei der Verteilung von Zollkontin-
genten soll der Wettbewerb gewahrt 
bleiben.
2 Die zuständige Behörde verteilt die 
Zollkontingente namentlich nach 
folgenden Verfahren und Kriterien:
a.	 durch Versteigerung;
b.	 nach Massgabe der Inlandleis-

tung;
c.	 aufgrund der beantragten Menge;
d.	 entsprechend der Reihenfolge 

des Einganges der Bewilligungs-
gesuche;

e.	 entsprechend der Reihenfolge 
der Veranlagung;

f.	 nach Massgabe der bisherigen 
Einfuhren der Gesuchsteller.

3 Als Inlandleistung im Sinne von 
Absatz 2 Buchstabe b gilt namentlich 
die Übernahme gleichartiger Erzeug-
nisse inländischer Herkunft und han-
delsüblicher Qualität.
4 Um Missbräuche zu verhindern, 
kann der Bundesrat Importeure von 
der Berechtigung ausschliessen.
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kann der Bundesrat Importeure von 
der Berechtigung ausschliessen.
5 Er kann das WBF ermächtigen 
festzulegen, in welchen Fällen wel-
ches der Verfahren nach Absatz 3 
zur Anwendung kommt. 
6 Die Zuteilung der Zollkontingente 
wird veröffentlicht.

Art. 23

Aufgehoben

5 Der Bundesrat kann die Kompetenz 
zur Festlegung von Kriterien zur 
Verteilung von Zollkontingenten dem 
WBF übertragen.
6 Die Zuteilung der Zollkontingente 
wird veröffentlicht.

Art. 23 Siehe Massnahme 50 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 23	 Ersatzleistung, Ersatz-
abgabe

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 22, ...)

1 Ist die Zuteilung eines Zollkontin-
gentanteils von einer Inlandleistung 
abhängig (Art. 22 Abs. 2 Bst. b), so 
kann der Bundesrat eine geeignete 
Ersatzleistung oder eine Ersatzabga-
be festlegen, wenn:
a.	 die Inlandleistung im Hinblick auf 

den damit verfolgten Zweck nicht 
erforderlich ist; oder

b.	 die Erfüllung der Inlandleistung 
für den Importeur unmöglich ist 
oder eine unzumutbare Härte 
bedeuten würde.

2 Die Ersatzleistung oder die Ersatz-
abgabe ist so anzusetzen, dass sie 
die Vorteile ausgleicht, die dem Im-
porteur aus der Befreiung von der 
Inlandleistung entstehen.
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Art. 48

Aufgehoben

Siehe Massnahme 50 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 48Art. 48	 Verteilung der Zollkon-
tingente

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 22, ...)

1 Die Zollkontingente für Schlachtvieh 
und Fleisch werden versteigert.
2 Die Zollkontingentsanteile bei 
Fleisch von Tieren der Rindergattung 
ohne zugeschnittene Binden und von 
Tieren der Schafgattung werden zu 
10 Prozent nach der Zahl der ab 
überwachten öffentlichen Schlacht-
viehmärkten ersteigerten Tiere zuge-
teilt. Davon ausgenommen ist das 
Koscher- und Halalfleisch.
2bis Die Zollkontingentsanteile bei 
Fleisch von Tieren der Rinder-, 
Schaf-, Ziegen- und Pferdegattung 
werden zu 40 Prozent nach der Zahl 
der geschlachteten Tiere zugeteilt. 
Davon ausgenommen ist das 
Koscher- und Halalfleisch.
3 Der Bundesrat kann bei bestimmten 
Produkten der Zolltarifnummern 
0206, 0210 und 1602 auf eine Rege-
lung der Verteilung verzichten.
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Art. 50

Aufgehoben

Art. 51 Abs. 1 Bst. a

1 ...

a.	 Aufgehoben 

Siehe Massnahme 48 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 50	 Beiträge an Massnah-
men zur Entlastung 
des Fleischmarktes

Art. 50

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 51 Abs. 1 Bst. a, Art. 51bis 
und Art. 52)

1 Der Bund kann Beiträge zur Finan-
zierung von zeitlich befristeten 
Marktentlastungsmassnahmen bei 
saisonalen oder anderen vorüberge-
henden Überschüssen im Fleisch-
markt ausrichten.
2 Der Bund kann den Kantonen ab 
2007 Beiträge für die Organisation, 
Durchführung, Überwachung und 
Infrastruktur von öffentlichen Märkten 
im Berggebiet ausrichten.

Siehe Massnahme 48 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 51	 Übertragung von öf-
fentlichen Aufgaben

Art. 51

1 ...1 Der Bundesrat kann private Organi-
sationen damit beauftragen:

a.	 Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 50, ...)

a.	 zeitlich befristete Marktentlas-
tungsmassnahmen bei saisona-
len oder anderen vorübergehen-
den Überschüssen im Fleisch- 
markt durchzuführen;

b.	 das Marktgeschehen auf öffentli-
chen Märkten und in Schlachthö-
fen zu überwachen;

c.	 lebende und geschlachtete Tiere 
nach ihrer Qualität einzustufen.

2 Die privaten Organisationen werden 
für die Erfüllung dieser Aufgaben 
entschädigt.
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Art. 51bis

Aufgehoben

Art. 52

Aufgehoben

Art. 58
Aufgehoben

3 Der Bundesrat bezeichnet eine 
Stelle, die überprüft, ob die privaten 
Organisationen ihre Aufgaben wirt-
schaftlich erfüllen.

Siehe Massnahme 48 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 51bis	 Verwertung von Schaf-
wolle

Art. 51bis

Der Bund kann Massnahmen ergrei-
fen zur Verwertung von Schafwolle. 
Er kann die Verwertung im Inland mit 
Beiträgen unterstützen.

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 50, ...)

Siehe Massnahme 48 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 52	 Beiträge zur Inlandei-
erproduktion

Art. 52

Der Bund kann Beiträge für die Fi-
nanzierung von Verwertungsmass-
nahmen zugunsten der inländischen 
Eierproduktion ausrichten.

Gemäss geltendem Recht
(siehe Art. 50, ...)

Siehe Massnahme 49 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 58Art. 58	 Früchte
Gemäss geltendem Recht

1 Der Bund kann Massnahmen er-
greifen zur Verwertung von Kernobst, 
Steinobst, Beeren und Erzeugnissen 
auf Fruchtbasis und von Trauben. Er 
kann die Verwertung mit Beiträgen 
unterstützen.
2 ...
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Art. 76 Abs. 345 

3 Der Bund übernimmt höchstens 
50 Prozent der im Projekt festgeleg-
ten Beiträge. Die Kantone stellen die 
Restfinanzierung sicher.

45	 AS 2024 623

(Fassung gemäss Änderung vom 
16.06.2023, siehe AS 2024 623; 
noch nicht in Kraft:

Siehe Massnahme 51 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 76	 Beiträge für regionale 
Biodiversität und Land‑
schaftsqualität

Art. 76

1 Zur Förderung der regionalen Biodi‑
versität und der Landschaftsqualität 
werden projektbezogen Beiträge 
ausgerichtet für:
a.	 die Vernetzung von Biodiversi‑

tätsförderflächen und die Umset‑
zung weiterer biodiversitätsför‑
dernder Massnahmen;

b.	 die Förderung, den Erhalt und die 
Weiterentwicklung vielfältiger 
Kulturlandschaften.

2 Der Bund gewährt Beiträge, für die 
Umsetzung regionaler Projekte, die 
von ihm bewilligt wurden. Ein Projekt 
umfasst eine Situationsanalyse sowie 
Ziele, Massnahmen und Beiträge. 
Werden die übergeordneten Ziele 
erreicht, so kann ein regionales Pro‑
jekt in eine fortlaufende Förderung 
überführt werden.
3 Der Bund übernimmt höchstens 90 
Prozent der im Projekt festgelegten 
Beiträge. Die Kantone stellen die 
Restfinanzierung sicher.

3 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

4 Der Bundesrat kann Höchstbeträge 
je Hektare und je Normalbesatz fest‑
legen.)
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30. Tierseuchengesetz vom 
1. Juli 196646 

Va. (Art. 45a): Aufgehoben

Art. 45a 
Aufgehoben

46	 SR 916.40 

30. ...

(Stand am 1. September 2023)

Va. Beiträge zur Entsorgung 
tierischer Nebenprodukte

Siehe Massnahme 36 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 45aArt. 45a
Gemäss geltendem Recht

1 Im Zusammenhang mit angeordne-
ten Entsorgungsmassnahmen in 
ausserordentlichen Situationen kann 
der Bund im Rahmen der bewilligten 
Kredite Beiträge an die Kosten der 
Entsorgung von tierischen Nebenpro-
dukten leisten.
2 Die Beiträge werden den Haltern 
von Tieren der Rinder-, Schaf-, Zie-
gen-, Schweine-, Pferde- und Geflü-
gelgattung sowie den Schlachtbetrie-
ben ausgerichtet.
3 Der Bundesrat legt die Höhe der 
Beiträge pro Tier fest. Dabei berück-
sichtigt er die Entwicklung der Wie-
derverwertungsmöglichkeiten der 
tierischen Nebenprodukte und passt 
die Beiträge an.
4 Beiträge an die Schlachtbetriebe 
werden nur dann ausgerichtet, wenn 
die tierischen Nebenprodukte in zu-
gelassenen Entsorgungsbetrieben 
entsorgt worden sind. Der Schlacht-
betrieb muss dies anhand von Verträ-
gen und der Rechnungen der Entsor-
gungsbetriebe belegen. 
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5 Die Summe der Beiträge darf die 
Einnahmen aus der Versteigerung 
der Zollkontingente für Schlachtvieh 
und Fleisch nach Artikel 48 des 
Landwirtschaftsgesetzes vom 29. 
April 1998 nicht übersteigen. 
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31. Waldgesetz vom 4. Oktober 
199147

Art. 29 Abs. 1 und 2 

1 Der Bund koordiniert die forstliche 
Ausbildung.
2 Aufgehoben

Art. 34a	 Absatz und Verwertung 
von Holz

Der Bund unterstützt Projekte zu-
gunsten des Absatzes und der Ver-
wertung von nachhaltig produziertem 
Holz. 

47	 SR 921.0 

31. ...

(Stand am 1. August 2025)

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 29	 Ausbildungsaufgaben 
des Bundes

Art. 29

1 Der Bund koordiniert und fördert die 
forstliche Ausbildung.

1 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

2 Er sorgt in Zusammenarbeit mit den 
Kantonen für die theoretische und 
praktische forstliche Aus- und Weiter-
bildung auf Hochschulstufe.

2 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

3 ...
4 Für die Berufsbildung des Forstper-
sonals gilt die Gesetzgebung über 
die Berufsbildung. Der Bundesrat legt 
die forstlichen Ausbildungsbereiche 
fest, in denen das Eidgenössische 
Departement für Umwelt, Verkehr, 
Energie und Kommunikation diese 
Gesetzgebung vollzieht.

Siehe Massnahme 45 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 34aArt. 34a	 Absatz und Verwertung 
von Holz

Der Bund fördert den Absatz und die 
Verwertung von nachhaltig produzier-
tem Holz, insbesondere mittels der 
Unterstützung von innovativen Pro-
jekten.

Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Ziff. 24. USG Art. 49 Abs. 3, 
...)
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Art. 38a Abs. 1 Bst. e und Abs. 2  
Bst. a 
1 Der Bund gewährt Finanzhilfen an 
Massnahmen, welche die Wirtschaft-
lichkeit der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung verbessern, namentlich an:

e. Aufgehoben

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 38a	 Waldbewirtschaftung Art. 38a

1 Der Bund gewährt Finanzhilfen an 
Massnahmen, welche die Wirtschaft-
lichkeit der nachhaltigen Waldbewirt-
schaftung verbessern, namentlich an:

1 ...

a.	 überbetriebliche Planungsgrund-
lagen;

b.	 Massnahmen zur Verbesserung 
der Bewirtschaftungsbedingun-
gen der Betriebe der Waldwirt-
schaft;

c.	 befristete gemeinsame Massnah-
men der Wald- und Holzwirtschaft 
für Werbung und Absatzförderung 
bei aussergewöhnlichem Holzan-
fall;

d.	 die Lagerung von Holz bei au-
ssergewöhnlichem Holzanfall;

e.	 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

e.	 die Förderung der Ausbildung von 
Waldarbeitern und die praktische 
Ausbildung von Waldfachleuten 
der Hochschulstufe;

f.	 Massnahmen, die den Wald darin 
unterstützen, seine Funktionen 
auch unter veränderten Klimabe-
dingungen erfüllen zu können, 
namentlich an die Jungwaldpflege 
und die Gewinnung von forstli-
chem Vermehrungsgut;

g.	 die Anpassung oder die Wiederin-
standstellung von Erschliessung- 
sanlagen, soweit sie im Rahmen 
von Gesamtkonzepten für die 
Bewirtschaftung des Waldes 
erforderlich sind, auf den Wald 
als naturnahe Lebensgemein-
schaft Rücksicht nehmen und 
soweit Übererschliessungen 
verhindert werden.
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2 Er gewährt Finanzhilfen:
a.	 an Massnahmen nach Absatz 1 

Buchstaben a, b, d, f und g: als 
globale Beiträge auf der Grundla-
ge von Programmvereinbarun-
gen, die mit den Kantonen abge-
schlossen werden;

Art. 39 

Aufgehoben

2 Er gewährt Finanzhilfen: 2 ...
a.	 an Massnahmen nach Absatz 1 

Buchstaben a, b und d–g: als 
globale Beiträge auf der Grundla-
ge von Programmvereinbarun-
gen, die mit den Kantonen abge-
schlossen werden;

a.	 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)

(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

b.	 an Massnahmen nach Absatz 1 
Buchstabe c: mit Verfügung des 
Bundesamtes.

3 Die Höhe der Finanzhilfen richtet 
sich nach der Wirksamkeit der Mass-
nahmen.

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 39	 Ausbildung Art. 39

Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

1 Der Bund leistet an die Ausbildung 
des Forstpersonals Beiträge nach 
den Artikeln 52–59 des Berufsbil-
dungsgesetzes vom 13. Dezember 
2002.
2 In Abweichung zu Absatz 1 über-
nimmt er bis zu 50 Prozent der be-
rufsspezifischen Kosten, namentlich 
für die ortsgebundene praktische 
Ausbildung des Forstpersonals und 
die Schaffung von Lehrmitteln für das 
Forstpersonal.
3 ...
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32. Jagdgesetz vom 20. Juni 
198648 

Art. 14 Abs. 4

4 Der Bund führt die Schweizerische 
Forschungs- und Dokumentations-
stelle für das Wildtiermanagement. 
Er fördert die Information der Öffent-
lichkeit und kann Forschungsstätten 
und anderen Einrichtungen von ge-
samtschweizerischer Bedeutung, 
welche der Forschung oder Beratung 
dienen, Beiträge gewähren.  

48	 SR 922.0 

32. ...

(Stand am 1. Februar 2025)

Art. 14 Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 14
1 Bund und Kantone sorgen dafür, 
dass die Bevölkerung über die Le-
bensweise der wildlebenden Tiere, 
ihre Bedürfnisse und ihren Schutz, 
insbesondere über Grossraubtiere 
und das Zusammenleben, ausrei-
chend informiert wird.
2 Sie regeln die Aus- und Weiterbil-
dung der Wildschutzorgane und der 
Jäger. Für die zusätzliche Weiterbil-
dung der Wildschutzorgane der eid-
genössischen Schutzgebiete führt 
der Bund entsprechende Kurse 
durch.
3 Der Bund fördert die Erforschung 
der wildlebenden Tiere, ihrer Krank-
heiten und ihres Lebensraumes. Zu 
diesem Zweck kann das Bundesamt 
für geschützte Tiere Ausnahmen von 
den Schutzbestimmungen dieses 
Gesetzes bewilligen. Für Ausnahme-
bewilligungen, die jagdbare Tiere 
betreffen, sind die Kantone zustän-
dig.
4 Der Bund führt die Schweizerische 
Forschungs-, Dokumentations- und 
Beratungsstelle für das Wildtierma-
nagement. Er fördert die Information 
der Öffentlichkeit und kann For-
schungsstätten und andere Einrich-
tungen von gesamtschweizerischer 
Bedeutung, welche der Bildung, 
Forschung oder Beratung dienen, 
Beiträge gewähren.

4 Streichen (= gemäss geltendem 
Recht)
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)
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4bis Der Bund erfasst und dokumen-
tiert in Zusammenarbeit mit den Kan-
tonen die Bestände der Grossraub-
tiere, ihre Rolle im Ökosystem und 
die durch sie verursachten direkten 
und indirekten Schäden und infor-
miert die Öffentlichkeit darüber.
5 Der Bundesrat erlässt Vorschriften 
über das Markieren von wildlebenden 
Säugetieren und Vögeln.
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33. Bundesgesetz vom 21. Juni 
199149 über die Fischerei

Art. 13 Abs. 1

1 Aufgehoben

49	 SR 923.0 

33. ...

(Stand am 1. Juli 2023)

Art. 13	 Aus- und Weiterbil-
dung

Siehe Massnahme 47 auf der  
Finanzplanfahne

Art. 13

1 Das Bundesamt für Umwelt unter-
stützt die zuständigen Behörden bei 
der Organisation der notwendigen 
Kurse für die fachliche Aus- und 
Weiterbildung der Berufsfischer und 
Fischzüchter.

1 Gemäss geltendem Recht
(siehe Ziff. 11. NHG Art. 1 Bst. e, ...)

2 Es kann Weiterbildungskurse für die 
mit der Fischereiaufsicht betrauten 
Organe organisieren.
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II

Die folgenden Erlasse werden aufge-
hoben:
1.	 Bundesgesetz vom 17. Juni 

202250 über die Beiträge an die 
kantonale Schule französischer 
Sprache in Bern;

2.	 Bundesgesetz vom 3. Mai 199151 
über Finanzhilfen zur Erhaltung 
und Pflege naturnaher Kulturland-
schaften.

III

Übergangsbestimmung zur Aufhe‑
bung vom … des Bundesgesetzes 
vom 3. Mai 1991 über Finanzhilfen 
zur Erhaltung und Pflege naturnaher 
Kulturlandschaften
Verbleibt nach Deckung aller Kosten 
für die Auszahlung und Abwicklung 
der bewilligten Finanzhilfen ein Rest-
betrag, so wird dieser im Sinne von 
Artikel 1 Absatz 1 des bisherigen 
Rechts verwendet

50	 AS 2022 786
51	 AS 1991 1974; 2000 935; 2008 3437; 

2010 4999; 2019 2337

II

...

Siehe Massnahme 31 auf der  
Finanzplanfahne

2.	 Streichen 
 
 

(siehe Ziff. III)

Siehe Massnahme 46 auf der  
Finanzplanfahne

Siehe Massnahme 46 auf der  
Finanzplanfahne

III: Streichen
(siehe Ziff. II Ziff. 2)
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IV

Koordination mit dem Bundesgesetz 
über die Individualbesteuerung (be‑
trifft Art. 38 Abs. 2 DBG)
Unabhängig davon, ob das Bundes-
gesetz über die Individualbesteue-
rung52 oder dieses Gesetz zuerst in 
Kraft tritt, geht die Formulierung von 
Artikel 38 Absatz 2 des Bundesgeset-
zes über die direkte Bundessteuer53 
nach diesem Gesetz vor.

V
1 Dieses Gesetz untersteht dem fa-
kultativen Referendum.
2 Es tritt unter Vorbehalt von Absatz 3 
am 1. Januar 2027 in Kraft.
3 Artikel 28 des Bundesgesetzes vom 
24. März 200654 über Radio und Fern-
sehen (Ziff. I/23) tritt am 1. Januar 
2029 in Kraft.

52	 BBl 2025 2033
53	 SR 642.11
54	 SR 784.40

IV: Streichen
(siehe Ziff. 17. DBG Art. 38 Abs. 1ter, 
2, 3 und 4)

Siehe Massnahme 56 auf der  
Finanzplanfahne

V Siehe Massnahme 24 auf der  
Finanzplanfahne

2 Es tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

3 Streichen
(siehe Ziff. 23. RTVG Art. 28)
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Antrag des Bundesrates: 
Abschreiben von Vorstössen gemäss 
Deckblatt der Botschaft.

24.3395 Motion Ständerat (FK)  
Rasch wirksames Entlastungspaket, 
das auch gebundene Ausgaben mit 
einschliesst
17. Dezember 2025. Beschluss des 
Ständerates:
Nicht abschreiben der Motion

25.2019 Petition Schweizer Sucht-
fachorganisationen
NEIN zu den Budgetkürzungen im 
Suchtbereich
Die FK-S hat von der Petition Kennt-
nis genommen und sie gemäss Arti-
kel 126 Absatz 2 ParlG behandelt.
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